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Vorbemerkung: 

Die Staatsregierung nimmt das Thema PFAS und die Anliegen der Bürger und der Verant-

wortlichen sehr ernst. Der Schutz der Bevölkerung steht dabei im Mittelpunkt. Zahlreiche 

PFAS wurden in der Vergangenheit entsprechend der jeweils geltenden Rechtslage legal 

eingesetzt, beispielsweise in der Industrie oder als Löschschäume bei der Feuerwehr  

(z. B. auf zivilen und militärischen Flughäfen). Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) und Per-

fluoroktansäure (PFOA) sind über die europäische Verordnung zu persistenten Stoffen 

mittlerweile weitestgehend verboten. U. a. Deutschland treibt die Regulierung von PFAS 

stark voran und unterstützt auch ein Beschränkungsdossier für PFAS auf EU-Ebene, wel-

ches bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingereicht wurde. Derzeit findet 

eine Bewertung dieses Beschränkungsvorschlags durch wissenschaftliche Ausschüsse 

bei der ECHA statt. 

Dem Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen durch PFAS wird im 

Einzelfall durch Untersuchungen vor Ort nachgegangen. Zuständige Behörde in Bayern für 

Boden, Wasser und Gesundheit sind zunächst die Kreisverwaltungsbehörden, unterstützt 

werden sie durch die Fachbehörden. Zudem wurden auch die jeweiligen Bezirksregierun-

gen gebeten, die Kreisverwaltungsbehörden beim Thema PFAS zu unterstützen. Die Be-

arbeitung der Fälle richtet sich nach den bundes- und landesrechtlichen Vorgaben. Ziel ist 

es, weitere PFAS-Einträge durch den Boden in Grundwasser und Oberflächengewässer 

langfristig zu vermindern und bestenfalls zu verhindern. 

Informationen zu den jeweiligen Einzelfällen erhalten Betroffene von den Kreisverwal-

tungsbehörden. Diese stellen auch transparent Informationen für die Öffentlichkeit zur Ver-

fügung: Für allgemeine Fragen zu PFAS in Bezug auf Gesundheit, Trinkwasser und Le-

bensmittel sowie Wasser, Boden, Luft und Natur bieten das LfU und das LGL eine Anlauf-

stelle an. Die PFAS-Infoline ist für Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Behörden er-

reichbar. Auch entsprechende FAQs sind im Internet verfügbar. 
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1 Einleitung 

1.1  Auftrag 

Mit Beschluss vom 11.11.2021 (Drs. 18/18848) wird die Staatsregierung aufgefordert, dem 

Bayerischen Landtag einen Bericht über die aktuelle PFAS-Situation in Bayern alle zwei 

Jahre schriftlich vorzulegen. Es soll damit der Fachbericht des Bayerischen Landesamts 

für Umwelt (LfU) „Per- und polyfluorierte Chemikalien in Bayern – Untersuchungen 2006 – 

2018“ [1], fortgeschrieben werden. Dieser Bericht ist eine Aktualisierung des Berichtes 

vom September 2022; zur besseren Lesbarkeit wurden im Bericht 2024 Teile des Berichts 

2022 beibehalten und aktualisiert. Gemäß dem LT-Beschluss soll der Bericht insbeson-

dere enthalten: 

• eine Übersicht zu einer Auswahl an dem LfU bekannten PFAS-Fällen in Bayern, 

insbesondere mit den aktuellen Bearbeitungsständen 

• eine Übersicht zu Belastungen von Lebensmitteln 

• eine Übersicht zu den Themen menschliche Gesundheit und Trinkwasser 

• den aktuellen fachlich-technischen Kenntnisstand 

• aktuelle Informationen zu bundes- und EU-weiten Aktivitäten bei der Vor- und 

Nachsorge.  

 

1.2 Stoffgruppe, Verwendung, Eigenschaften 

Die Stoffgruppe der PFAS umfasst aktuell ca. 10.000 Einzelstoffe, von denen bis heute 

weniger als 1 % analytisch nachweisbar sind. Langlebigkeit und hohe Mobilität dieser Sub-

stanzen haben dazu geführt, dass sie mittlerweile weltweit und in den verschiedensten 

Umweltmatrices nachgewiesen werden können. PFAS sind definiert als fluorierte Stoffe, 

die mindestens ein vollständig fluoriertes Methyl- oder Methylen-Kohlenstoffatom (ohne 

daran gebundene H/Cl/Br/I-Atome) enthalten, d. h. bis auf wenige bekannte Ausnahmen 

ist jeder Stoff mit mindestens einer perfluorierten Methylgruppe (–CF3) oder einer perfluo-

rierten Methylengruppe (–CF2–) ein PFAS [2]. 
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Grundsätzlich wird zwischen Polymeren (z. B. Polytetrafluorethylen PTFE = Teflon) und 

Nicht-Polymeren unterschieden, bei Letzteren zusätzlich zwischen langkettigen (z. B. Per-

fluoroctansulfonsäure PFOS, Perfluoroctansäure PFOA) und kurzkettigen (z. B. Perfluor-

butansulfonsäure PFBS) Verbindungen, die unterschiedliche Umwelteigenschaften aufwei-

sen. Die in diesem Bericht aufgeführten PFAS besitzen eine Mindestkettenlänge von 4 C-

Atomen. 

PFAS werden seit den 1950er Jahren hergestellt und seitdem aufgrund ihrer wasser-, 

schmutz- und ölabweisenden Eigenschaften in zahlreichen Industrie- und Konsumproduk-

ten eingesetzt. So finden sich PFAS beispielsweise in 

• Feuerlöschschäumen (filmbildende Schäume zum Löschen von Flüssigkeitsbrän-

den)  

• Teflonprodukten (Antihaftbeschichtung von Pfannen, Backformen, Bügeleisen / 

hitzeabweisende Schilde und Kacheln) 

• medizinischen Produkten (Dichtungen, Gefäßprothesen) 

• Papier- und Druckerzeugnissen (Pizza- und Burgerkartons, Kaffeebecher) 

• Textilien (wasserdichte und atmungsaktive Membranen in Outdoorbekleidung, öl- 

und schmutzabweisende Arbeitskleidung, Teppiche, Heimtextilien, technische Tex-

tilien wie Filtermatten, Autositze u.v.m.) 

• Kälte- und Treibmitteln 

• Solaranlagen, Windrädern und Wärmepumpen 

• Galvaniken (Netzmittel). 

Grundsätzlich verhalten sich PFAS – als typische Vertreter der persistenten organischen 

Schadstoffe (POP) – in der Umwelt persistent, d. h. sie werden dort nicht abgebaut. Erst 

bei einer Hochtemperaturbehandlung und bei langen Verweilzeiten können PFAS-Mole-

küle vollständig zerstört werden.  

Manche PFAS reichern sich in Organismen und entlang der Nahrungskette an und können 

damit auch Auswirkungen auf den Menschen haben. Andere PFAS sind sehr mobil im 

Wasser und Boden und lösen sich gut in Wasser [3]. 

Für weitergehende Informationen wird auf [1] und [4] verwiesen, für eine Zusammenfas-

sung auf das Magazin 1/2020 des Umweltbundesamtes (UBA) „PFAS – Gekommen, um 

zu bleiben“ [3]. 
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1.3 Eintragspfade in die Umwelt 

PFAS können über verschiedene Pfade in die Umwelt gelangen (Abb. 1). Eine direkte 

Freisetzung der PFAS über den Luft- und Abwasserpfad in die Umwelt kann bei der in-

dustriellen Produktion und Nutzung stattfinden. Aber auch durch die Verwendung PFAS-

haltiger Konsumprodukte im Privathaushalt wie Textilien, Imprägniersprays, Lebensmittel-

verpackungen, Kosmetika oder Reinigungsmittel, können PFAS in die Luft und von dort in 

den Boden und die Oberflächengewässer oder über das Abwasser in die Kläranlagen ge-

langen. In den Kläranlagen wird der Großteil der Substanzen aufgrund der hohen Persis-

tenz nicht oder nur teilweise abgebaut und adsorbiert entweder an den Klärschlamm oder 

wird über das gereinigte Abwasser in die Oberflächengewässer eingeleitet. In Bayern ist 

aktuell jedoch kein Fall bekannt, wo durch Klärschlammaufbringung auf landwirtschaftli-

chen Flächen eine schädliche Bodenveränderung durch PFAS nachgewiesen wurde. 

Punktquellen (z. B. schädliche Bodenveränderungen, Altlasten), die lokal zu hohen PFAS-

Konzentrationen im Boden, Grundwasser und auch Oberflächengewässer führen, können 

in Bayern meist auf den Einsatz PFAS-haltiger Löschmittel bei Löschübungen oder Brand-

einsätzen zurückgeführt werden (z. B. auf Militärflughäfen). Auch im Umfeld der Produkti-

onsstandorte von Fluorpolymeren (z. B. in Gendorf, Lkr. Altötting) oder von metallbe- und 

verarbeitenden Betrieben (z. B. Galvaniken, Lkr. Nürnberger Land) können lokal hohe 

PFAS-Konzentrationen in der Umwelt auftreten. 

Aufgrund der Persistenz können PFAS-Verbindungen oft weit entfernt vom Eintragungsort 

in Grund- und Oberflächenwasser nachgewiesen werden, eine Zuordnung zu einer Quelle 

(mit der grundsätzlichen Möglichkeit, diese zu sanieren) ist dann häufig schwierig bis un-

möglich. Auch die weite Verbreitung von PFAS über die Nahrungskette erschwert ein ziel-

gerichtetes Gegensteuern; so wurden bereits PFAS in Lebewesen der Arktis (Eisbären, Fi-

schen, Vögeln u. a.) nachgewiesen [3].  

Insbesondere die Verbreitung über den atmosphärischen Eintrag stellt eine besondere, 

bisher kaum greifbare Problematik dar. So wurden bei Untersuchungen im bayerischen Al-

penraum (fernab von Produktions- oder Einsatzstandorten) PFAS in verschiedenen Um-

weltkompartimenten (Niederschlag, Gewässer, Boden, Tiere) gefunden [5]. Erschwerend 

kommt hier hinzu, dass es bisher keine genormte Analytik für PFAS in der Luft gibt. Neu-

ere Studien zeigen, dass PFOS und PFOA auch in weit entfernten, unbesiedelten oder 
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wenig besiedelten Gebieten (Hochland von Tibet, Antarktis) im Regenwasser deutlich 

nachgewiesen wurde [6]. 

Derzeit werden in Bayern ebenfalls Untersuchungen durchgeführt, welche aufzeigen sol-

len, ob und in welcher Größenordnung ubiquitäre PFAS-Einträge vorliegen. 

Sowohl der verantwortungsvolle Umgang mit PFAS im Rahmen der Vorsorge als auch die 

zielgerichtete Entfernung von PFAS aus den Umweltmedien im Rahmen der Nachsorge 

sind daher keine rein bayerischen, sondern ähnlich dem Klimawandel globale Aufgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Mögliche Eintragspfade von PFAS in die Umwelt 

 

2 Situation in Bayern 

2.1 Erfassung von PFAS-Fällen – PFAS-Fallliste 

In der PFAS-Fallliste (Anlage) sind ergänzend zu den im Bodenschutzrecht definierten 

quellenbezogenen Altlasten (Altstandorte, Altablagerungen) und schädlichen Bodenverän-

derungen (sB) mit den entsprechenden Verdachtsflächen auch Fälle mit unbekannter 
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Quelle (Grund- und Oberflächenwasser, Boden) erfasst. Dies ist unverzichtbar im Hinblick 

auf die vernetzte fachübergreifende Nutzung der Informationen.  

Die mit den verschiedenen berührten Fachdisziplinen im Rahmen der PFAS-Koordinierung 

konzipierte PFAS-Fallliste wurde durch das LfU erstellt und im Frühjahr 2022 durch die 

Regierungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kreisverwaltungs- und Fachbehör-

den geprüft und ergänzt. Ende 2023 wurde die PFAS-Fallliste durch die genannten Behör-

den aktualisiert. Nach Auswertung der Rückmeldungen durch das LfU bildet die Liste die 

Grundlage für die nachfolgenden Darstellungen der jeweiligen Situation in Bayern. Die 

Liste wird kontinuierlich fortgeschrieben und zu einem jährlichen Stichtag in Zusammenar-

beit mit den Regierungen und den zuständigen Kreisverwaltungs- und Fachbehörden aktu-

alisiert.  

Die PFAS-Fallliste enthält aktuell 132 Fälle, die sich aufteilen in 

•  31 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

•  68 Fälle mit Verdacht auf das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenverän-

derung 

• 30 Fälle mit unbekannter Quelle 

• Drei Fälle mit abgeschlossener Bearbeitung. Hierbei handelt es sich um Fälle, bei 

denen die Altlastenbearbeitung nach einer Sanierung abgeschlossen wurde.  

Acht Fälle aus der PFAS-Fallliste 2022 wurden gestrichen. Dabei handelt es sich um zwei 

Altlasten bzw. schädliche Bodenveränderungen, vier Verdachtsflächen auf das Vorliegen 

einer Altlast bzw. schädlichen Bodenveränderung und zwei Fälle mit unbekannter Quelle. 

Für die beiden Fälle mit unbekannter Quelle sowie eine der Verdachtsflächen wurde die 

Quelle vom WWA identifiziert. In den übrigen Fällen konnte der Altlastverdacht ausge-

räumt werden. 

Es sind 26 Fälle hinzugekommen. In zwei Fällen wurde die Kategorie aufgrund einer ver-

besserten Datenlage von Altlast bzw. schädliche Bodenveränderung auf Verdachtsfläche 

geändert (bisherige Angabe des Verfahrensschritts bezog sich nicht auf PFAS). 
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Die PFAS-Fälle sind über ganz Bayern verteilt (Tab. 1 und Abb. 2), wobei Fälle im urba-

nen Bereich gehäuft auftreten. 

 

Tab. 1: Verteilung der PFAS-Fälle auf die Regierungsbezirke. 

 Altlasten / sB Verdachtsflä-

chen auf das 

Vorliegen einer 

Altlast / sB 

Fälle mit abge-

schlossener Be-

arbeitung 

Fälle mit unbe-

kannter Quelle 

Summe 

Bayern 31 68 3 30 132 

Oberbayern 16 19 0 9 44 

Niederbayern 1 3 0 5 9 

Oberpfalz 2 3 0 3 8 

Oberfranken 1 4 0 2 7 

Mittelfranken 9 11 3 6 29 

Unterfranken 0 12 0 2 14 

Schwaben 2 16 0 3 21 
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Abb. 2: Lage der Fälle der PFAS-Fallliste  

 

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Legende

Verdachtsflächen auf das Vorliegen einer Altlast bzw. schädlichen Bodenveränderung (68)

Altlast bzw. schädliche Bodenveränderungen (31)

Fälle mit unbekannter Quelle (30)

Fälle mit abgeschlossener Bearbeitung (3)
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2.2 Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen 

 

 

Abb. 3:  Stand der bodenschutzrechtlichen Bearbeitung bei den Fällen mit bekannter Quelle der PFAS- 
Fallliste (Stand: 29.11.2023). 

 

Derzeit befinden sich alle bekannten PFAS-Fälle von Altlasten, schädlichen Bodenverän-

derungen und Verdachtsflächen in einer Phase der bodenschutzrechtlichen Bearbeitung 

(Abb. 3). Bei einzelnen Fällen liegen auf einer Fläche mehrere, voneinander getrennte 

Verdachtsbereiche vor; diese können sich in unterschiedlichen Bearbeitungsphasen befin-

den. Bei der Auswertung für Abb. 3 wurde in diesen Fällen der jeweils höchste Altlasten-

bearbeitungsschritt herangezogen. 

Abb. 4 zeigt, dass der überwiegende Teil der bayerischen PFAS-Fälle mit bekannter 

Quelle auf den Umgang mit PFAS-haltigen Löschschaummitteln zurückgeht.  

Erhebung; 10

Historische 
Erkundung; 6

Orientierende 
Untersuchung; 20

Detailuntersuchung; 
36

Sanierungsuntersuchu
ng /-planung; 13

Sanierung; 14

Stand Altlastenbearbeitung



- 13 - 

 

 

Abb. 4: Kontaminationsquelle 

 

Grundsätzlich zählen PFAS-Fälle u. a. aufgrund ihrer fachlichen Komplexität (z. B. Stoff-

eigenschaften, hydrogeologische Verhältnisse, verschiedene betroffene Umweltmedien) 

und ihrer Größe (z. B. Flugplatz, Raffinerie, chemische Industrie) zu den bzgl. Untersu-

chung und Sanierung aufwändigsten Altlasten bzw. schädlichen Bodenveränderungen. 

Damit verbunden ist zwangsläufig eine entsprechend lange Bearbeitungszeit. Denn auch 

wenn der Nachschub an PFAS aus einer konkreten Quelle erfolgreich unterbunden wird 

(z. B. durch Sicherung der Quelle), wird ein Rückgang der Konzentrationen in den be-

troffenen Umweltmedien meistens erst deutlich verzögert erfolgen und sich ggf. über viele 

Jahre/Jahrzehnte hinziehen. 

 

2.3 Oberflächengewässer 

2.3.1 Schadstoffuntersuchungen in Oberflächengewässern 

Die bayerischen Oberflächengewässer werden regelmäßig auf das Vorkommen von 

Schadstoffen, einschließlich diverser PFAS-Parameter, untersucht. Die Erkenntnisse zu 

PFAS in den bayerischen Oberflächengewässern sind in den folgenden Abschnitten zu-

sammengefasst, die Messdaten der einzelnen Beprobungen werden im Portal des Gewäs-

serkundlichen Dienstes bereitgestellt [7].  

66
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Die folgenden Angaben beziehen sich i. W. auf den Zeitraum nach 2018; für vorherge-

hende Untersuchungen siehe [1]. 

Mit der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) wird der Ge-

wässerzustand in Europa vorrangig nach ökologischen Qualitätskomponenten und ver-

schiedenen in den Tochterrichtlinien 2008/105/EG und 2013/39/EU festgelegten chemi-

schen Parametern (prioritäre Stoffe) bewertet. Für die Beurteilung von Oberflächengewäs-

sern hinsichtlich ihres ökologischen und chemischen Zustands bezogen auf die Wasser-

körperebene wurden für verschiedene Stoffe – darunter PFOS als einzigem Vertreter der 

Stoffgruppe PFAS – in der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) vom 20. Juni 2016 

Umweltqualitätsnormen (UQN) festgelegt. Für alle übrigen PFAS gibt es derzeit noch 

keine UQN. Dennoch werden die im Analysenumfang enthaltenen PFAS bei den Untersu-

chungen miterfasst. 

Die Biota-UQN für PFOS und ihre Derivate beträgt für Oberflächengewässer 9,1 μg/kg und 

darf in Fischen (Biota) nicht überschritten werden. Der korrespondierende Wert für die 

Wasserphase beträgt 0,65 ng/L als Jahresdurchschnittswert (JD-UQN). Als zulässige 

Höchstkonzentration (ZHK-UQN) sind 36 µg/L (ZHK-UQN) festgelegt. Die Einhaltung der 

UQN ist über ein Biota-Monitoring nachzuweisen. Nur wenn dies nicht möglich ist, kann 

alternativ die JD-UQN in der Wasserphase verwendet werden. 

Mit dem Messnetz der Überblicksüberwachung im Rahmen des Monitorings gemäß EG-

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden die bayerischen Fließgewässer an 38 Messstel-

len untersucht (Abb. 5), deren Abfluss bezogen auf das Einzugsgebiet bedeutend ist. Da 

an diesen Messstellen die Belastungen des Einzugsgebietes integriert wiedergegeben 

werden, ist damit auch eine Einschätzung des oberhalb liegenden Bereiches möglich. Die 

Überblicksmessstellen sind dabei in drei Gruppen eingeteilt, die im Dreijahreszyklus unter-

sucht werden.  
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Abb. 5:  Lage der 38 Überblicksmessstellen nach WRRL an den Fließgewässern, die im 
Dreijahreszyklus beprobt werden und an denen von 2015 bis 2020 vierteljährlich 
und seit 2021 monatlich PFAS in der Wasserphase untersucht werden. 

 

 

2015 wurden die Untersuchungen an den Überblicksmessstellen der Fließgewässer um 

das PFAS-Spektrum erweitert, um einen Überblick über PFAS in der Wasserphase zu er-

halten. Die Beprobung an den Messstellen innerhalb eines Jahres erfolgte bis zum Jahr 

2020 vierteljährlich, seit 2021 werden die Messstellen an Fließgewässern monatlich über 

den Zeitraum eines Jahres beprobt. 
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Abb. 6: Mittlere PFAS-Summenkonzentration in der Wasserphase der Fließgewässer, die 2018 bis 2020 be-
probt wurden. Die Konzentrationen der Einzelverbindungen zeigen jeweils den aus drei bis vier ein-
zelnen Untersuchungsergebnissen berechneten Mittelwert eines Jahres. Drei Überblicksmessstellen 
sind in der Grafik nicht dargestellt, da die Anzahl der erforderlichen Untersuchungen nicht aus-
reichte. 

 

 
Abb. 7:  Mittlere PFAS-Summenkonzentration in der Wasserphase der Fließgewässer, die 2021 bis 2023 

beprobt wurden. Die Konzentrationen der Einzelverbindungen zeigen jeweils den aus zwölf 
einzelnen Untersuchungsergebnissen berechneten Mittelwert eines Jahres. 
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Abbildungen 6 und 7 fassen die Ergebnisse der von 2018 bis 2023 durchgeführten Unter-

suchungen an den Überblicksmessstellen zusammen. Im Untersuchungszeitraum zwi-

schen 2018-2020 wurde an allen untersuchten Messstellen mindestens eine PFAS-Einzel-

verbindung größer der Bestimmungsgrenze (BG) im Jahresmittel nachgewiesen (Abb. 6) 

und PFAS-Konzentrationen von bis zu 49 ng/L in der Summe erreicht (Inn, Simbach). In 

den Untersuchungsjahren 2021 bis 2023 wurde an allen Überblicksmessstellen mindes-

tens eine PFAS-Einzelverbindung größer der BG gemessen bis auf eine Ausnahme an der 

Isar (Mittenwald). Es wurden PFAS-Konzentrationen in der Summe bis zu 33 ng/L (Inn, 

Simbach) nachgewiesen (Abb. 7). 

Die höchsten Jahresdurchschnittswerte treten in den Untersuchungszeiträumen 2018 bis 

2023 bei den PFAS-Parametern DONA, PFHxA, CDPOS und 6:2 Fluortelomersulfonsäure 

auf (Abb. 6 und 7), wohingegen 2015 bis 2017 PFOS, PFOA und PFHxA die höchsten 

Jahresdurchschnittskonzentrationen aufwiesen [1]. Anzumerken ist jedoch, dass DONA, 

Capstone A (DPOSA) und Capstone B (CDPOS) erst seit 2020 regelmäßig an den Über-

blicksmessstellen untersucht werden und DONA zwar in zum Teil hohen Konzentrationen 

nachgewiesen wird, jedoch nur an wenigen Messstellen im unteren Inn- und Donau-Ein-

zugsgebiet über der Bestimmungsgrenze detektiert wurde.  

Im Rahmen der Monitoring Offensive Schadstoffe (MOSAIC) wurden im Zeitraum von 

2018 bis 2023 etwa 90 Messstellen pro Jahr auf zehn PFAS-Parameter und seit 2021 zu-

sätzlich vier weitere PFAS-Einzelsubstanzen untersucht (Tab. 2). Diese PFAS-Parameter 

wurden an einer Messstelle jeweils für ein Jahr vierteljährlich untersucht. Bis einschließlich 

2023 konnten so 545 Messstellen an Fließgewässern beprobt werden. 
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Tab. 2: PFAS-Analytikspektrum im MOSAIC-Projekt mit Bestimmungsgrenzen (BG), Nachweishäufigkeiten 
in den Proben [%] (Proben mit Messwerten über der Bestimmungsgrenze) sowie Mittelwert und Ma-
ximalwert [ng/L] der einzelnen Substanzen bezogen auf alle Proben. 6:2 FTSA, CDPOS, DONA und 
DPOSA werden im MOSAIC-Projekt seit 2021 routinemäßig untersucht. 

 
Substanz BG [ng/L] Nachweis-

häufigkeit 
[%] 

Mittelwert [ng/L] Maximum [ng/L] 

PFBA 1 50,1 2,4 710 

PFBS 1 27,3 1,1 78 

PFDA 1 1,1 < BG 6,2 

PFHpA 1 12,3 < BG 71 

PFHxA 1 37,3 2 160 

PFHxS 1 13,2 1,5 360 

PFNA 1 4,1 < BG 130 

PFOA 1 32,8 2,7 650 

PFOS 0,2 80,8 2,6 530 

PFPeA 1 27,5 2,7 480 

6:2 FTSA 1 4,7 < BG 28 

CDPOS 1 19,8 3,6 1000 

DONA 1 2,1 14,4 2400 

DPOSA 1 0,5 0,5 10 
 

 

In den bisher untersuchten Gewässern konnten insgesamt 16 Messstellen identifiziert wer-

den, deren PFAS-Konzentrationen deutlich erhöht waren (s. Abb. 8). In der Regel sind die 

Quellen bekannt. Bei unbekannter Quelle werden weiterführende Untersuchungen durch-

geführt, um die Schadstoffquelle zu lokalisieren. 

In den Jahren 2018-2023 konnten von den 14 im Rahmen des MOSAIC-Projektes unter-

suchten PFAS-Parametern folgende Verbindungen quantifiziert werden (s. a. Tab. 2): 

• In weniger als 10 % der Proben wurden 6:2 FTSA, DONA, PFNA, PFDA und 

DPOSA (Capstone A) nachgewiesen. 

• In 10 % bis 30 % der untersuchten Proben wurden PFBS, PFPeA, CDPOS 

(Capstone B), PFHxS und PFHpA nachgewiesen. 

• In 30 % bis 81 % der Proben wurden PFOS, PFBA, PFHxA und PFOA detek-

tiert, wobei PFOS mit einer im Vergleich zu den anderen Parametern sehr nied-

rigen Bestimmungsgrenze von 0,2 ng/L mit 81 % am häufigsten positive Be-

funde in den Proben aufwies. 
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Abb. 8: Lage der MOSAIC-Messstellen, die zwischen 2018 und 2023 auf PFAS untersucht wurden.  
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2.3.2 Untersuchungen in wildlebenden Fischen – Fischschadstoffmonitoring 

Im Rahmen des bayerischen Fischschadstoffmonitorings werden jährlich an etwa 20 

wechselnden Fließgewässerabschnitten und Seen wildlebende Fische entnommen, um 

u. a. die Umweltqualitätsnorm für PFOS zu überwachen.  

Im Zeitraum 2017 bis 2022 wurden 150 Fischmuskulaturproben auf PFAS untersucht. In 

73, also etwa der Hälfte dieser Proben, wurde nur PFOS und keine der weiteren unter-

suchten PFAS-Verbindungen mit Gehalten größer der Bestimmungsgrenze von 0,5 µg/kg 

nachgewiesen. In 12 der untersuchten Fischproben waren auch die PFOS-Gehalte in der 

Fischmuskulatur geringer als 0,5 µg/kg. Die Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2022 sind in 

Abb. 9 dargestellt, sofern mindestens bei einer Untersuchung an der jeweiligen Stelle nicht 

nur PFOS größer der Bestimmungsgrenze war. Messwerte kleiner der Bestimmungs-

grenze von 0,5 µg/kg werden nicht dargestellt (s. a. [1] [8] [9]).  

 



- 21 - 

 

 



- 22 - 

 

 

Abb. 9:  PFAS-Konzentrationen in der Fischmuskulatur. Ergebnisse der in den Jahren 2017-22 untersuchten 
Poolproben aus bayerischen Gewässern, sofern an einer Probestelle mindestens in einem Untersu-
chungsjahr nicht nur PFOS größer der Bestimmungsgrenze war. 
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In den Jahren 2017 bis 2022 konnten von den 15 vom LfU untersuchten PFAS-Verbindun-

gen folgende Verbindungen quantifiziert werden: 

• in keiner der 150 untersuchten Fischmuskulaturpoolproben, da nie Konzentrationen 

größer der Bestimmungsgrenze von 0,5µg/kg gemessen wurden:  

4:2 Fluortelomersulfonsäure, (4:2 FTS), 8:2 Fluortelomersulfonsäure (8:2 FTSA), 

Perfluorbutansulfonsäure (PFBS), Perfluorpentansäure (PFPeA) und Perfluorhep-

tansäure (PFHpA) 

• in weniger als 10 % der untersuchten Proben:  

6:2 Fluortelomersulfonsäure (6:2 FTS), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS), Perflu-

orbutansäure (PFBA), Perfluorhexansäure (PFHxA), Perfluoroctansäure (PFOA), 

Perfluornonansäure (PFNA) 

• in 20 - 30% der Proben:  

Perfluordecansäure (PFDA), Perfluorundecansäure (PFUnA), Perfluordodecan-

säure (PFDoA) 

• in 90 % der untersuchten Proben:  

Perfluoroctansulfonsäure (PFOS). In etwa 10 % der untersuchten Proben wurde die 

Umweltqualitätsnorm für PFOS von 9,1 µg/kg Frischgewicht in Fischmuskulatur 

überschritten.  

 

2.4 Grundwasser 

Neben dem risikobasierten Ansatz (regelmäßige Untersuchung bekannter, belasteter 

Messstellen, sog. „Trendmessstellen“ mit einem PFAS-Einzelstoff > 10 ng/L) wurden die 

Untersuchungen seit 2019 auf ein flächendeckendes Monitoring erweitert (s. Abb. 10), 

wodurch schrittweise alle Messstellen des staatlichen Messnetzes (WRRL-Messnetz) auf 

PFAS untersucht werden sollen. Aktuell umfasst das Parameterspektrum standardmäßig 

29 PFAS. Darunter befinden sich 20 perfluorierte Carbon- und Sulfonsäuren (C4-C13) 

gem. Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie HFPO-DA („GenX“), DONA (aus ADONA) 

und andere Vorläuferverbindungen wie Capstone und Fluortelomersulfonsäuren. Wegen 

der JD-UQN für PFOS von 0,65 ng/L gem. OGewV wurde die allgemeine PFAS-Bestim-

mungsgrenze von 1 ng/L für PFOS auf 0,2 ng/L gesenkt. Seit 2016 wurden bislang 853 

ehemalige und aktuelle Messstellen des behördlichen Monitorings untersucht, davon 326 
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einmalig und 527 Messstellen mehrmalig (aktuell 12 „Trendmessstellen“ mit jährlicher Be-

probung in bis zu 5 aufeinanderfolgenden Jahre, Stand Juni 2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10:  Lage der Grundwassermessstellen im staatlichen Messnetz, die 
von 2016 bis 2024 beprobt wurden (Stand Juni 2024). 

 

Als Ergebnis des bisherigen Grundwassermonitorings lässt sich festhalten: 

• Allgemein geringe Fundhäufigkeit (Mediane der Konzentrationen aller PFAS unter 

der Bestimmungsgrenze) 

• Erhöhte PFAS-Funde nur im nahen Umfeld bekannter Schadensfälle (z. B. Flughä-

fen, Industrieanlagen) 

• PFOS in geringen Konzentrationen weitverbreitet, beispielsweise auch an als an-

thropogen unbeeinflusst anzunehmenden Messstellen ohne erkennbare, typische 

Eintragsquellen (z. B. Messstellen im Wald) 
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• In industriellen Prozessen auftretende Stoffe wie DONA und HFPO-DA sind nur im 

Umfeld des Chemieparks Gendorf relevant, vereinzelte Nachweise auch im Grund-

wasser unterstromig entlang Alz und Inn 

• Allgemeine Fundhäufigkeiten (ohne bekannte Schadensfälle): 

PFBS > PFOS (mit angepasster Bestimmungsgrenze von 1 ng/L) > PFBA > PFOA 

> PFHxA > PFHxS > PFHpA > PFPeA; bis auf vereinzelte Ausnahmen (PFNA, 

PFDA, 6:2 FTSA, Capstone) keine Nachweise für perfluorierte Carbon- und Sulfon-

säuren > C8 sowie polyfluorierte Vorläuferverbindungen. 

 

2.5 Abwasser und Klärschlamm 

Aufgrund des vielfältigen Einsatzes von PFAS in Industrie- und Konsumprodukten gelan-

gen diese bei der Herstellung und Anwendung in das Abwasser. Während der Abwasser-

reinigung werden PFAS nicht vollständig abgebaut, sondern adsorbieren an den Klär-

schlamm oder gelangen über den Kläranlagenablauf in die Oberflächengewässer. Kläran-

lagenabläufe stellen damit eine Punktquelle für PFAS–Einträge in die aquatische Umwelt 

dar. Auch PFAS-belastete Klärschlämme, die landwirtschaftlich oder landschaftsbaulich 

verwendet werden, können zur Verbreitung von PFAS beitragen. Um Informationen zur 

aktuellen Belastung zu erhalten, wurden in den Jahren 2021 bis 2022 insgesamt 36 kom-

munale Kläranlagen untersucht. An sechs Kläranlagen wurden sowohl Kläranlagenablauf 

als auch Klärschlamm untersucht, an 25 Kläranlagen wurde nur der Ablauf untersucht und 

an fünf Kläranlagen nur der Klärschlamm.  

Die Untersuchung der Kläranlagenabläufe zeigte folgendes: 

• In 30 der 31 untersuchten Kläranlagenabläufe konnten PFAS nachgewiesen wer-

den (Abb. 11) 

• statt der sonst vorherrschenden langkettigen PFOA und PFOS werden hier ver-

mehrt die kürzerkettigen C4-C6 PFCA, 6:2 FTS und 6:2 FTAB nachgewiesen 

• PFPeA, PFHxA, 6:2 FTS und 6:2 FTAB wurden in den höchsten Konzentrationen 

nachgewiesen 

• Trotz der Beschränkungs- und Regulierungsmaßnahmen für die langkettigen PFAS 

auf nationaler und internationaler Ebene, konnten PFOA und PFOS im Großteil der 

Abwasserproben noch immer detektiert werden 

• Das PFAS-Spektrum in den verschiedenen Kläranlagen unterscheidet sich deutlich 

voneinander.  
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Abb. 11: Mittlere PFAS-Konzentration im Ablauf der 31 kommunalen Kläranlagen, die zwischen 2021 und 

2022 untersucht wurden. Abgebildet sind die PFAS, die mindestens einmal in einer Konzentration 
größer der Bestimmungsgrenze detektiert wurden. Die Anzahl an Einzeluntersuchungen (n) ist in 
der Klammer hinter der Kläranlagenabkürzung angegeben. 

 

Die Untersuchungsergebnisse der Klärschlammuntersuchungen zeigten: 

• In keiner der untersuchten Klärschlammproben wurde der derzeit geltende Grenz-

wert für die Summe von PFOA und PFOS von 100 µg/kg Trockensubstanz (TS) der 

Düngemittelverordnung überschritten 

• In allen Klärschlammproben waren PFAS in mittleren Konzentrationen zwischen 75 

und 262 µg/kg TS detektierbar 

• Von den analysierten PFAS konnten 27 mindestens einmalig in einer Konzentration 

größer der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden (Abb. 12) 

• In den höchsten Konzentrationen wurden 5:3 PFCA mit 140 µg/kg TS, 6:2 FTAB mit 

54 µg/kg TS und PFOS mit 27 µg/kg TS gemessen. 
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Abb. 12: Mittlere PFAS-Konzentration im Klärschlamm kommunaler Kläranlagen im Untersuchungsjahr 
2022. Abgebildet sind die PFAS, die mindestens einmal in einer Konzentration größer der Bestim-
mungsgrenze detektiert wurden. Die Anzahl an Einzeluntersuchungen (n) ist in der Klammer hinter 
der Kläranlagenabkürzung angegeben. 

 

 

2.6 Boden 

Seit dem letzten Bericht 2022 sind für die Bodendauerbeobachtung keine neuen Erkennt-

nisse hinzugekommen, da die Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF) im Turnus von 3 

Jahren untersucht werden und die nächste Probenahmekampagne in 2025 stattfinden 

wird. Dies betrifft auch die vertiefenden Untersuchungen im Zusammenhang mit der 

PFOA-Belastung im Raum Gendorf (BDF Burghausen und Schönram/Freilassing), wo 

nach derzeitigem Stand vorerst keine zukünftige Probenahmen geplant sind. 

Zur Erfassung der ubiquitären Verbreitung von PFAS in Böden ermittelt das Umweltbun-

desamt (UBA) von 2021 bis Anfang 2025 im Projekt „Hintergrundwerte für PFAS und 

(Mikro)Kunststoffe – bundesweit repräsentative Beprobung von landwirtschaftlich genutz-

ten Böden“ (FKZ 3720 72 288 0) an 600 Standorten bundesweite Hintergrundwerte. Für 

die ca. 110 bayerischen Standorte des Projekts wurden noch keine Ergebnisse übermittelt. 
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Aufbauend auf diesen Daten werden vom LfU bayernspezifische Hintergrundwerte be-

stimmt, indem im Projekt „Ermittlung von Hintergrundwerten für PFAS in bayerischen Bö-

den für die Ableitung von Richtwerten zur Bewertung“ von 2023 bis Ende 2025 zusätzlich 

200 Standorte untersucht werden.  

Analog zum LfU betreibt im Bereich Landwirtschaft auch die Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft (LfL) seit 1985 ein Bodendauerbeobachtungsprogramm (BDF). Derzeit 

werden auf ca. 120 praxisüblich bewirtschafteten Flächen in Bayern (Acker, Grünland, 

Sonderkulturen wie Hopfen und Wein) in regelmäßigen Abständen Bodenproben gezogen 

und u.a. auch der Regenwurmbestand erfasst. Auf den von der LfL betriebenen BDF sind 

PFAS bislang nicht untersucht worden. Für 2025 ist jedoch geplant, auf ausgewählten LfL-

BDF auch PFAS im Boden zu untersuchen (Probenahme und Untersuchungen erfolgen in 

Anlehnung an die vom LfU verwendeten Methoden). 

Die LfL ist mit ihren Boden-Dauerbeobachtungs-Flächen (Acker, Grünland) auch am UBA-

Projekt beteiligt. 

 

2.7 Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze – Landwirtschaft und Gartenbau  

Bei PFAS-Nachweisen auf landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzten Flächen (Er-

werbsgartenbau, Haus- und Kleingärten) sind landwirtschaftliche Belange betroffen.  

Die Bewertung des Pfades Boden-Nutzpflanze gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung (BBodSchV [10]) liegt in der Zuständigkeit der Landwirtschaftsverwaltung 

(Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, AELF und Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft, LfL) - siehe Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Bodenschutz- und Alt-

lastenrechts in Bayern [11]. Die Landwirtschaftsverwaltung ist auch dann durch die zustän-

dige KVB zu beteiligen, wenn PFAS-belastetes Bodenmaterial oder Räumgut/Baggergut 

aus mit PFAS belasteten Oberflächengewässern auf landwirtschaftlich und gartenbaulich 

genutzten Flächen (§§ 6-7 BBodSchV) verwertet werden soll. Zum Einsatz von PFAS-hal-

tigem Bewässerungswasser z.B. bei PFAS-Belastungen des (Grundwassers oder von 

Oberflächengewässern) ist Kap. 3.3.5 der LfU-PFAS-Leitlinien zu beachten (s. a. Kap. 3 

dieses Landtagsberichts).  
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Die für einen PFAS-Fall jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde (KVB) erbittet i. d. R. 

vom AELF eine Stellungnahme u. a. zu folgenden Punkten: 

• Bodenuntersuchungen: 

Parameter, Probenahmekonzept und -umfang, Bewertung der Untersuchungser-

gebnisse nach LfU-Leitlinie 

• Untersuchungen von Aufwuchs und Erntegut: 

Probenahmekonzept Vorerntemonitoring, Beurteilung der Erntegutergebnisse durch 

das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und 

anschließendes behördliches Involvieren des AELF zur konkreten flächenbezoge-

nen Gefährdungsabschätzung 

• Untersuchungen von Brunnen-, Grund- und Oberflächenwasser auf PFAS, welches 

für die Bewässerung von Haus- und Kleingärten sowie landwirtschaftlich genutzter 

Flächen verwendet wird (Bewertung nach LfU-Leitlinie, ggf. in Abstimmung mit 

WWA) 

• Beurteilung der weiteren Verwendung des Bewässerungswassers (z. B. Empfeh-

lung für ein behördliches Untersagen der Brunnenwassernutzung im Hausgarten 

oder Reduzierung der maximal jährlich zulässigen Bewässerungsmenge in der 

Landwirtschaft) 

• Verwertung von PFAS-haltigem Bodenmaterial oder Grabenaushub in Landwirt-

schaft und Gartenbau bei Belastung eines Oberflächengewässers in einem PFAS- 

„Belastungsgebiet“. 

In der aktuellen Fassung der BBodSchV sind für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze je-

doch keine Prüfwerte (weder Feststoffgehalte noch Eluatwerte) für PFAS festgelegt. 

Deshalb ist bei Vorliegen von PFAS-Kontaminationen für den Wirkungspfad Boden-Nutz-

pflanze nach dem Ablaufschema in Abb. 13 vorzugehen. Es gilt einheitlich für PFAS-Fälle 

auf landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzten Flächen in Bayern. 
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Abb. 13:  Vorgehen bei PFAS-Kontaminationen für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze. 

Da weder von PFAS-Grundwasserergebnissen mit Angabe einer gewissen Bewässe-

rungsintensität des verwendeten Grundwassers für Bewässerungszwecke noch von 

PFAS-Bodenergebnissen (Eluat, Feststoff) direkt auf die PFAS-Gehalte im Erntegut ge-

schlossen werden kann, werden bei großräumigen PFAS-Nachweisen daher meist ein 
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Vorerntemonitoring (Landwirtschaft) und Erntegutuntersuchungen (Erwerbsgartenbau, 

Haus- und Kleingärten) veranlasst. Da sich die Erntegutergebnisse eines Jahres aufgrund 

von unterschiedlichen Witterungs- und folglich Bodenfeuchtebedingungen oft von Ergeb-

nissen der Folgejahre unterscheiden sind meist mehrjährige Untersuchungen notwendig, 

um die mögliche Belastung verschiedener Fruchtarten zu erfassen. 

Liegen also Hinweise auf PFAS-Kontaminationen des Bodens auf landwirtschaftlich und 

gartenbaulich genutzten Flächen vor, entscheidet die KVB im Einvernehmen mit dem  

AELF aufgrund von Grundwasseruntersuchungen und Überschreitungen des Stufe-1-Wer-

tes ob weitere Untersuchungen des Bodeneluats in den für Acker, Nutz- und Hausgärten 

bzw. für Grünland festgelegten nutzungsorientierten Beprobungstiefen gemäß Tab. 3, Anl. 

3 BBodSchV auf PFAS erforderlich sind. Diese Untersuchungen werden bei Bedarf von 

Seiten der KVB veranlasst und die Ergebnisse im Einvernehmen mit dem AELF bewertet. 

Werden dabei Stufe-1-Werte für PFAS überschritten, ergibt sich das Erfordernis, Vorernte-

untersuchungen (i.d.R. mehrjährig) durchzuführen und durch das LGL beurteilen zu las-

sen. Durchführung und Bewertung des Vorerntemonitorings bzw. der Erntegutuntersu-

chungen sowie die sich aus den Untersuchungsergebnissen ableitenden Maßnahmen-

empfehlungen zur weiteren Nutzung der Flächen, erfolgen in Zusammenarbeit von LGL 

und dem zuständigen AELF bzw. der LfL. 

  

2.8 Lebensmittel (ohne Trinkwasser) / Futtermittel 

2.8.1  Einführung 

Die durch Lebensmittel bedingte mittlere wöchentliche Gesamtaufnahme von PFOA, 

PFNA, PFHxS und PFOS der Bevölkerung in Europa und in Deutschland liegt nach Ein-

schätzung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und des Bundes-

instituts für Risikobewertung (BfR) derzeit bei Teilen der Bevölkerung auch außerhalb be-

sonderer Schwerpunktgebiete über der von der EFSA abgeleiteten tolerierbaren wöchent-

liche Aufnahmemenge [12, 13]. Der Schwerpunkt der PFAS-Minderungsmaßnahmen 

muss deshalb darauf liegen, das Einbringen von PFAS in die Umwelt und damit indirekt in 

Lebensmittel zu verringern. Beobachtungen des LGL aus verschiedenen Regionen legen 

allerdings nahe, dass für die PFAS-Aufnahme der Allgemeinbevölkerung Trinkwasser, so-

fern es PFAS-Einträge aufweist, eine größere Rolle spielt als Lebensmittel pflanzlichen 
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oder tierischen Ursprungs. Gleichwohl können Lebensmittel mit auffälligen PFAS-Gehalten 

durch ihren Verzehr ebenfalls erheblich zur PFAS-Gesamtbelastung einzelner Personen 

beitragen und müssen deshalb erkannt und ihr fortgesetzter Verzehr verhindert werden. 

Das LGL analysiert deshalb seit dem Jahr 2007 Lebensmittel auf PFAS und gehörte damit 

zu den ersten amtlichen Laboren der Lebensmittelüberwachung in Deutschland, die diese 

Analytik durchführten. Der Untersuchungsschwerpunkt lag zu Beginn auf der Region um 

den Chemiepark Gendorf, wurde aber sehr schnell auf Untersuchungen von Proben aus 

ganz Bayern ausgeweitet. Einen großen Anteil haben Proben, die auf Grund des Bekannt-

werdens einer Umweltbelastung gezogen werden, um die Betroffenheit von Lebensmitteln 

zu überprüfen und Haupteintragspfade für die Bevölkerung möglichst schnell schließen zu 

können.  

Die EFSA empfiehlt in ihrer aktuellen Stellungnahme aus dem Jahr 2020 eine maximale 

tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge (TWI, tolerable weekly intake) für die Summe 

von vier perfluorierten Alkylsubstanzen, nämlich Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluoroc-

tansulfonsäure (PFOS), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) und Perfluornonansäure 

(PFNA) in Höhe von 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche [12]. Damit 

ist diese maximale Aufnahmemenge seit der ersten Bewertung der EFSA aus dem Jahr 

2008 stark abgesenkt worden. Der TWI-Wert der EFSA bezieht sich auf die PFAS-Ge-

samtaufnahme des Menschen aus verschiedenen externen Quellen. Er dient als Grund-

lage der Risikobewertung von festgestellten Gehalten bei Proben durch das LGL. Das LGL 

legte bereits seit dem Jahr 2016 eine strengere Bewertung der Agency for Toxic Sub-

stances and Disease Registry (ATSDR) aus den USA und seit 2018 die vorläufige Bewer-

tung für PFOA und PFOS der EFSA den eigenen Bewertungen zu Grunde, so dass sich 

die Gehalte, ab denen Maßnahmen ergriffen wurden, ab dem Jahr 2016 jeweils alle zwei 

Jahre verringerten. Seit dem 01.01.2023 gelten in der Europäischen Union (EU) Höchst-

gehalte für PFAS in Lebensmitteln tierischen Ursprungs. Diese sind für Fleisch und Inne-

reien von Schafen, Geflügel, Schweinen, Rindern und Wild, für Fischereierzeugnisse und 

Muscheln sowie für Eier in die Verordnung (EU) 2023/915 aufgenommen worden. Die 

Höchstgehalte wurden für die vier einzelnen von der EFSA bewerteten PFAS sowie für 

den Summengehalt dieser vier PFAS festgelegt. Zudem empfiehlt die Europäische Kom-

mission, in den Jahren 2022 bis 2025 Lebensmittel auf das Vorkommen von PFAS zu 

überwachen und dabei die Lebensmittel auch auf weitere als die vier von der EFSA be-

werteten PFAS zu analysieren. In der entsprechenden Empfehlung (EU) 2022/1431 legt 
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die Kommission zudem Richtwerte für Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs sowie für Bei-

kost und Milch fest. Bei Überschreitung der Richtwerte soll eine weitergehende Untersu-

chung der Ursache der Kontamination durchgeführt werden. Da die Richtwerte sehr nied-

rig festgelegt sind, werden entsprechend niedrige Bestimmungsgrenzen für die Analytik 

der PFAS notwendig. Hierfür müssen die analytischen Methoden in den Laboratorien wei-

ter fortentwickelt werden, und auch das LGL hat die Nachweisempfindlichkeit seiner Be-

stimmungsmethoden seit dem letzten Bericht verbessert. 

Generell liegt ein Fokus des LGL weiterhin auf der Untersuchung von risikoorientierten 

Proben, das heißt gezielt entnommenen Proben, bei denen aufgrund von Hinweisen der 

Umweltbehörden ein Risiko für einen PFAS-Eintrag besteht. Außerdem untersucht das 

LGL durch verschiedene nationale Untersuchungsprogramme vorgegebene Proben, mit 

denen durch repräsentative Auswahl im Zufallsprinzip die durchschnittliche Exposition der 

deutschen Bevölkerung durch PFAS abgebildet werden soll. Daneben erstellen die Sach-

verständigen am LGL eigene Programme, um Proben zu bestimmten fachlich wichtig er-

scheinenden Lebensmittelgruppen gezielt zu untersuchen. 

2.8.2 Generelles Vorgehen bei der Beurteilung von Lebensmitteln 

Aufgrund ihrer Auswirkung auf die Gesundheit sind perfluorierte Alkylsubstanzen in Le-

bensmitteln unerwünscht. Sofern für ein Lebensmittel in der Verordnung (EU) 2023/915 

ein PFAS-Höchstgehalt festgelegt ist, wird dieser zur Beurteilung der festgestellten Ge-

halte und hinsichtlich der Prüfung der Verkehrsfähigkeit des Lebensmittels herangezogen. 

Zudem berücksichtigt das LGL für die Bewertung von PFAS-Gehalten in Lebensmitteln die 

aktuelle Stellungnahme der EFSA zu PFAS [12]. Gemäß dieser Stellungnahme kann die 

Menge von 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht der vier genannten Substanzen 

jede Woche auch lebenslang aufgenommen werden, ohne dass gesundheitliche Beein-

trächtigungen beim Menschen zu erwarten sind. Die Verzehrmenge, die lebenslang von 

einer Probe jede Woche aufgenommen werden kann, bis die oben genannte tolerierbare 

Aufnahme erreicht werden würde, wird für jede Probe berechnet und in Bezug zu den in 

Verzehrstudien ermittelten Verzehrmengen für diese Lebensmittelmatrix gesetzt. Dabei 

wird aus Studien die Verzehrmenge berücksichtigt, die 95% der Bevölkerung nicht 

überschreiten. Würden die im Lebensmittel festgestellten Gehalte dazu führen, dass bei 

dauerhaftem Verzehr dieses Lebensmittels in der ermittelten Verzehrmenge der EFSA-
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TWI-Wert überschritten werden würde, weist das LGL den Hersteller auf diese PFAS-Be-

lastung hin und fordert ihn im Sinne von Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 315/93 

dazu auf, mögliche Quellen zu ermitteln und zu eliminieren. Wird dabei festgestellt, dass 

es bei üblichen Verzehrmengen des untersuchten Lebensmittels bei dauerhaftem Verzehr 

zu einer erheblichen Überschreitung der maximal empfohlenen Aufnahmemenge an PFAS 

kommen würde, welche unter den Bedingungen einer chronischen Aufnahme zu Gesund-

heitsschäden führt, wird dieses Lebensmittel als nicht geeignet zum Verzehr gemäß Art. 

14 Abs. 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 beurteilt. Dabei werden die 

PFAS-Aufnahmen sowohl durch Kinder wie auch Erwachsene betrachtet und bewertet. 

Sind die Gehalte im Lebensmittel so hoch, dass bereits bei einmaligem Verzehr negative 

gesundheitliche Wirkungen wahrscheinlich sind, erfolgt eine Bewertung als gesundheits-

schädlich im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 178/2002. 

2.8.3  Eigene Untersuchungsprogramme des LGL 

Monitoring von PFAS in regional erzeugten Lebensmitteln in 14 ausgewählten Gebieten in 

Bayern 

Siehe dazu auch Kap. 2.9.3 „Untersuchungen im Rahmen des One-Health-Ansatzes“. 

Die Auswahl der Lebensmittel orientierte sich an dem in Ernährungsstudien ermittelten 

Warenkorb, darunter Milch, Hühnereier, Fleisch, Getreide, Kartoffeln, verschiedenes Ge-

müse, Obst, Bier, Honig. Für diese Lebensmittel forderte das LGL Zufallsstichproben aus 

regionaler Erzeugung in den Untersuchungsregionen an. 

Insgesamt lassen die 246 Zufallsstichproben im Rahmen dieses Projekts keine besonde-

ren PFAS-Belastungen in gewerblich erzeugten Lebensmitteln aus den hier untersuchten 

Regionen erkennen. Die Nachweise von PFAS in Lebensmittelproben verteilten sich so-

wohl auf Regionen mit bekannten PFAS-Einträgen als auch auf die Kontrollregionen. Es 

konnte nur in zwei Einzelfällen in der Region Ansbach und in der Region Manching jeweils 

für Hühnereier PFOS nachgewiesen werden. In beiden Fällen wurden die Erzeuger darauf 

hingewiesen und zu Minimierungsmaßnahmen aufgefordert. Im Fall der Probe aus der Re-

gion Manching wurde der Verkauf auf Grund der Höhe des Gehaltes untersagt. In beiden 

Fällen sind die Gehalte durch die Änderung der Haltungsbedingungen bzw. den Einsatz 

von Trinkwasser als Tränkewasser bereits nach kurzer Zeit wieder gesunken.  

Zudem konnte das LGL bei zwei Schweinefleischproben, die in den Regionen Giebelstadt 
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und Bamberg erzeugt wurden, die kurzkettige PFBA quantitativ bestimmen. Die festge-

stellten Gehalte im Fleisch sind gesundheitlich unbedenklich. Da Höchstgehalte für PFBA 

im Lebensmittelrecht nicht festgelegt sind, waren keine regulatorischen Maßnahmen erfor-

derlich. Bei weiteren sieben Proben wies das LGL Gehalte an unterschiedlichen PFAS 

nach, die jedoch so gering waren, dass ein genauer Wert nicht mit ausreichender statisti-

scher Sicherheit angegeben werden konnte. Die Nachweise wurden jedoch zum Anlass 

genommen, Futtermittel oder Tränkwasser zu beproben, sofern es sich um Lebensmittel 

tierischen Ursprungs handelte, um dadurch möglicherweise Hinweise auf die Ursache für 

die Befunde zu erhalten (s. Kap. 2.8.6).  

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn Proben gezielt auf Grund von Hinweisen z. B. durch 

Umweltdaten entnommen werden. So wurden beispielsweise bei Fischen aus Gewässern 

im Abstrombereich des Grundwassers vom Flugplatz Manching fast ausnahmslos und teil-

weise auch außergewöhnlich hohe PFAS-Werte festgestellt, in diesem Fall vor allem 

PFOS. Ebenfalls erhöhte Gehalte sind in den untersuchten Wildschweinlebern zu finden 

[15].  

Fische 

Bei Fischen aus öffentlichen Gewässern, die nicht gewerblich gefischt und in Verkehr ge-

bracht werden, handelt es sich nicht um Lebensmittelproben, die der amtlichen Lebensmit-

telüberwachung durch die Behörden unterliegen. Trotzdem untersucht das LGL in beson-

deren Fällen bei Vorliegen eines Verdachts auf PFAS im Auftrag der vor Ort zuständigen 

Behörden solche Fische im Sinne des Gemeinwohls. Auf Grund der dabei festgestellten 

Gehalte ist eine Empfehlung zum Fischverzehr z. B. für Angler durch die zuständige Vor-

ort-Behörde möglich. Im ungünstigsten Fall wird völlig vom Verzehr abgeraten. Da diese 

Untersuchungen immer auf Grund eines konkreten Verdachtsfalles vorgenommen werden, 

sind die dabei erhaltenen Untersuchungsergebnisse nicht repräsentativ für Fisch in bayeri-

schen Gewässern. Das LGL untersuchte in diesem Rahmen seit dem Jahr 2016 bis Ende 

2023 rund 270 Fischproben. Fische mit PFAS-Gehalten über den in Lebensmitteln zulässi-

gen Höchstgehalten konnten dabei in einigen Weihern um Augsburg, in der Friedberger 

Ach sowie in Freising (Mieskanal und Moosach) insbesondere in Barsch und Aal festge-

stellt werden. Erhöhte Gehalte wiesen weiterhin Forellen aus dem Verlorenen Bach, dem 

Oberlauf der Friedberger Ach, auf. Zudem untersuchte das LGL im Jahr 2023 Fische aus 
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Oberflächengewässern in der Nähe des Flughafens Neuburg-Zell, die vom dort ansässi-

gen Fischereiverein genutzt werden. In einigen davon lagen die PFAS-Gehalte über den 

seit 01.01.2023 geltenden Höchstgehalten. Zudem wiesen etliche Fischarten aus diesen 

Gewässern Gehalte auf, die eine Einschränkung der üblichen Verzehrgewohnheiten not-

wendig machen, damit die Exposition nicht den TWI für die vier EFSA-PFAS von 4,4 ng/kg 

KG überschreitet. Eine entsprechende Verzehrempfehlung für betroffene Angelnde hat 

das LGL erstellt. Im Landkreis Altötting wies das LGL bei einer Wildforelle aus einem Ge-

wässer nördlich des Öttinger Forstes einen Gehalt an PFOA in Höhe von 0,33 µg/kg nach, 

der unter dem in diesem Fall zulässigen Höchstgehalt für Lebensmittel von 1,0 µg/kg liegt. 

Weiterhin deuten Ergebnisse für Fischteiche von Angelvereinen aus der Nähe des Stand-

ortübungsplatzes Grafenwöhr darauf hin, dass diese nicht in besonderem Maße von der 

PFAS-Belastung einiger Oberflächengewässer innerhalb des Standortübungsplatzes be-

troffen sind. Dies trifft jedoch nach ersten Ergebnissen nicht für den Fluss Creußen zu, da 

die dort in den Fischen nachgewiesenen PFAS-Gehalte z.T. die Höchstgehalte überschrit-

ten bzw. bei üblichen Verzehrmengen über dem TWI liegende PFAS-Gehalte aufgenom-

men werden. Hingegen lagen die Gehalte verschiedener Fische (Aal, Hecht und Karpfen), 

die aus Oberflächengewässern in der Nähe des Fliegerhorstes Erding stammten, in einem 

Bereich, der lediglich eine geringfügige Anpassung der Verzehrgewohnheiten notwendig 

macht, um unterhalb der Exposition in Höhe des TWI zu bleiben. 

Wildschweine 

Weitere PFAS-Untersuchungen betrafen Wildschweinproben. Es ist bekannt, dass Wild-

schweine aufgrund ihrer Lebensweise ein Indikator für Umweltbelastungen sein können. 

Nachdem bereits in den Vorjahren Wildschweinfleisch und die zugehörigen Lebern unter-

sucht wurden, hat das LGL auch in den Jahren 2020 und 2021 Proben untersucht. Auffäl-

lige Gehalte wurden dabei unter anderem in Altötting, Landsberg am Lech und im Land-

kreis Dillingen festgestellt. Während für Altötting und Landsberg am Lech PFAS-Kontami-

nationsquellen bekannt sind, wurden in Dillingen und dem angrenzenden Landkreis Günz-

burg aufgrund wiederholter erhöhter Gehalte in Wildschweinleber- und auch -fleischproben 

zur Ursachenforschung Proben von Wildschweinfleisch unter Angabe des genauen Erle-

georts untersucht. Die Fleischproben wiesen hier fast ausnahmslos hohe Gehalte an 

PFAS auf und wurden deshalb als nicht zum Verzehr geeignet gemäß Art. 14 Abs. 2 

Buchst. b Verordnung (EG) Nr. 178/2002 beurteilt. Zur Ermittlung der Ursache arbeitet das 
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LGL eng mit den Umweltbehörden wie dem LfU zusammen. Durch die Analyse von Bo-

den- und Grundwasserproben konnte der betroffene Bereich inzwischen eingegrenzt wer-

den. Eine genaue Ursache für die PFAS-Gehalte in der Umwelt konnte jedoch nicht ermit-

telt werden. Das LGL untersuchte auch regional erzeugte Lebensmittel pflanzlichen Ur-

sprungs und konnte nur in einer Probe Kartoffeln leicht erhöhte PFAS-Gehalte feststellen, 

die jedoch keine regulatorischen Maßnahmen notwendig machten. Der Erzeuger wurde 

jedoch trotzdem informiert und angehalten, im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nach den 

Ursachen der Gehalte zu suchen und diese soweit möglich zu reduzieren. Bei der Unter-

suchung von Bodenproben des Kartoffelackers durch das WWA wurden erhöhte PFAS-

Gehalte, insbesondere für PFOS bei der Untersuchung im Eluat (2,0 µg/l im Oberboden, 

3,5 µg/l in 30 bis 60 cm Tiefe), festgestellt. Die Ursachenermittlung für den erhöhten PFAS 

Gehalt ist noch nicht abgeschlossen. An den Acker angrenzend befindet sich ein Wald-

stück, ein Zusammenhang zu den hohen PFAS-Gehalten in den Wildschweinen ist denk-

bar. Die Jägerschaft vor Ort wurde durch die Behörden informiert, Wildschweinfleisch aus 

den betroffenen Jagdgebieten wird vorerst entsorgt und nicht als Lebensmittel verwertet. 

Im Jahr 2023 wurde die Untersuchung von Wildschweinfleisch bundesweit im Rahmen des 

Lebensmittelmonitorings durchgeführt. Das LGL hat dazu 16 Proben aus Bayern unter-

sucht und in allen Proben PFAS-Gehalte ermittelt. Dabei wurden die höchsten Gehalte für 

PFOS mit Werten zwischen 0,31 µg/kg und 4,8 µg/kg bestimmt. Für PFOA lagen die be-

stimmten Gehalte zwischen 0,34 µg/kg und 1,5 µg/kg. Zudem stellte das LGL in einer 

Probe PFHxS und in zwei anderen Proben PFHpA mit Gehalten jeweils unter 0,5 µg/kg 

fest. In vier weiteren Wildschweinfleischproben wurden PFTrDA und PTeDA ebenfalls mit 

Gehalten unter 0,5 µg/kg nachgewiesen. Die Höchstgehalte gemäß Verordnung (EU) 

2023/915 wurden in allen Proben eingehalten. Somit waren keine regulatorischen Maß-

nahmen erforderlich. Da sich die festgestellten PFAS wegen ihrer langsamen Ausschei-

dung im Menschen anreichern können, riet das LGL jedoch in Sachverständigenäußerun-

gen vom übermäßigen Verzehr von Wildschweinfleisch mit derartigen PFAS-Gehalten ab, 

auch wenn dadurch keine akute Gesundheitsgefahr gegeben ist. 
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2.8.4  Vorgegebene Untersuchungsprogramme: Untersuchungen im Rahmen des bundes-

weiten Lebensmittelmonitorings 

In den Jahren 2022 und 2023 wurden im Rahmen des bundesweiten Lebensmittelmonito-

rings neben den bereits unter Kap. 2.8.3 beschriebenen Proben Wildschweinfleisch, Pro-

ben von Vollmilch, Lamm- und Schafleber, Lachs (aus Zucht, auch tiefgefroren), Aal bzw. 

Aal geräuchert, Thunfisch in eigenem Saft, Weiß- und Rotwein, Rinderleber, Dorsch/Ka-

beljau, Riesengarnele (Gamba, King Prawn), Miesmuschel/-erzeugnisse, Blumenkohl, 

Vollbier untergärig sowie getrocknete Algen aus dem Handel oder von Erzeugern in ganz 

Bayern entnommen. Insgesamt untersuchte das LGL in diesem Programm 194 Proben auf 

PFAS. Aufgrund nun empfindlicherer Analyseverfahren wies das LGL bei den Zufallsstich-

proben häufiger als in der Vergangenheit PFAS nach. Die Gehalte lagen in allen Proben 

unter den Anfang 2023 neu eingeführten Höchstgehalten, regulatorische Maßnahmen wa-

ren nicht erforderlich. 

Keine PFAS-Nachweise stellte das LGL in den Bier-, Vollmilch-, Garnelen-, Thunfisch-, 

Lachsfilet- sowie in den Weiß- und Rotweinproben fest.  

Da sich PFAS in Innereien anreichern, wies das LGL diese vor allem in den Leberproben 

nach. In allen untersuchten 15 Rinderleberproben stellte das LGL PFOS mit Gehalten zwi-

schen 0,32 und 1,4 µg/kg fest. In zwei Proben wurde zusätzlich PFDA mit Gehalten von 

0,31 bzw. 0,38 µg/kg bestimmt. In fünf von neun Schafsleberproben lagen die festgestell-

ten PFAS-Gehalte unter der Bestimmungsgrenze von 0,3 µg/kg. In den übrigen vier Pro-

ben ermittelte das LGL PFOS-Gehalte zwischen 0,4 und 0,9 µg/kg. Der Höchstgehalt ge-

mäß Verordnung (EU) 2023/915 war damit jeweils eingehalten. Vermutlich sind die festge-

stellten Gehalte in den meisten Fällen nicht auf eine lokale PFAS-Kontamination, sondern 

auf die weltweit in der Umwelt verbreiteten geringen Gehalte an PFAS zurückzuführen. 

Auch Fisch weist häufig geringe Gehalte an PFAS auf. So waren nur in zwei von 17 unter-

suchten Kabeljauproben keine PFAS nachweisbar, in elf Proben lagen die nachgewiese-

nen PFAS-Gehalte (PFOS, PFDA, PFUnA, PFTeDA) jeweils unterhalb der Bestimmungs-

grenze von 0,3 µg/kg. In vier Kabeljauproben ermittelte das LGL PFOS-Gehalte zwischen 

0,33 und 0,47 µg/kg. In zwei Proben stellte das LGL noch Gehalte von einem bzw. zwei 

zusätzlichen PFAS fest. Keiner der bestimmten Gehalte führte zu regulatorischen Maß-

nahmen. Die PFOS-Gehalte lagen jeweils unterhalb des Höchstgehalts von 2,0 µg/kg.  

In allen sieben untersuchten Proben Räucheraal wies das LGL jeweils PFOS nach, in vier 
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Fällen lag der Gehalt unter der Bestimmungsgrenze von 0,3 µg/kg, bei den anderen drei 

Proben zwischen 4,1 µg/kg und 6,9 µg/kg. Zum Teil wurden noch geringe Gehalte weiterer 

PFAS festgestellt. Die PFAS-Gehalte lagen unterhalb der zulässigen Höchstgehalte. Die 

Erzeuger wurden jedoch informiert und aufgefordert, im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht nach 

den Ursachen der Gehalte zu suchen und diese soweit möglich zu reduzieren. 

Auffällig bei der Untersuchung von Mieschmuschelerzeugnissen war, dass das LGL in vier 

von sieben Proben den Analyt 6:2-Fluortelomersulfonamidalkylbetain (Capstone B, 

CDPOS) nachwies, einmal unterhalb der Bestimmungsgrenze und in den drei übrigen Pro-

ben mit Gehalten zwischen 0,64 und 4,5 µg/kg. Es handelt sich dabei um ein PFAS, das in 

speziellen Feuerlöschschäumen das in der Vergangenheit eingesetzte PFOS ersetzt. Zu-

dem wurden in diesen drei Proben Perfluoroctansulfonamid (FOSA)-Gehalte zwischen 

0,33 und 0,77 µg/kg bestimmt. Für beiden Analyten gibt es bislang keine festgelegten 

Höchstgehalte. Die ermittelten Gehalte erforderten auch nach einer Risikobewertung keine 

regulatorischen Maßnahmen. Die Inverkehrbringer wurden jedoch trotzdem informiert und 

angehalten, im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht nach den Ursachen der Gehalte zu suchen 

und diese soweit möglich zu reduzieren.  

Pflanzliche Proben weisen wegen der schlechteren Aufnahme von PFAS in der Regel 

keine oder nur sehr geringe PFAS-Gehalte auf. So konnten in 16 von 17 Proben Blumen-

kohl und in elf von zwölf Proben getrocknete Algen keine PFAS nachgewiesen werden. In 

einer Probe Blumenkohl wurden jedoch PFBA unterhalb der Bestimmungsgrenze sowie 

geringe Gehalte an PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnA und PFDDA 

zwischen 0,035 µg/kg und 0,2 µg/kg ermittelt. Ebenso war eine Probe Algen auffällig mit 

Gehalten von 0,76 µg/kg PFOA, 0,047 µg/kg PFNA, 0,085 µg/kg PFHxA und 0,035 µg/kg 

PFHpA. Die Gehalte an PFOA und PFNA beim Blumenkohl sowie von PFOA in der Algen-

probe lagen damit deutlich über den Richtwerten der Empfehlung (EU) 2022/1431 in Höhe 

von 0,010 µg/kg für PFOA bzw. 0,005 µg/kg für PFNA in Gemüse. Die Gehalte erfordern 

gemäß EU-Vorgaben keine regulatorischen Maßnahmen, aber der Erzeuger wurde infor-

miert und wie in der Empfehlung vorgesehen aufgefordert, eine Ursachenermittlung durch-

zuführen und die Gehalte zukünftig soweit möglich zu reduzieren. 
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2.8.5 Risikoorientierte Probenahme 

Die risikoorientierte Probenahme macht nach wie vor einen Großteil der vom LGL auf 

PFAS untersuchten Proben aus. Im Jahr 2023 waren ca. 70 % der 373 PFAS-Proben aus 

der Lebensmittelüberwachung risikoorientiert vorgelegt oder angefordert worden, weil z. B. 

auf Grund der Probenart oder einer bekannten Umweltkontamination in der Region eine 

erhöhte Wahrscheinlichkeit für PFAS-Gehalte im Lebensmittel bestand (230 Proben) oder 

ein konkreter Verdacht auf eine Kontamination vorlag (36 Proben). Bei den risikoorientiert 

angeforderten oder vorgelegten Lebensmittelproben des Jahres 2023 beanstandete das 

LGL 4,5 % wegen Überschreitung der gesetzlichen PFAS-Höchstgehalte. Diese Lebens-

mittel durften nicht weiter vermarktet werden. Für 12,4 % der Proben stufte das LGL die 

Gehalte als auffällig erhöht ein, was Folgeuntersuchungen bzw. Maßnahmen zur Ursa-

chenermittlung auslöste. So konnte beispielsweise für Schweinefleisch durch Abgleich der 

Haltungsformen mit den ermittelten Gehalten an PFAS die Freilandhaltung als die wahr-

scheinlich entscheidende Ursache für die PFAS-Kontamination identifiziert werden. In an-

deren Fällen belegten die Untersuchungen das Tränkewasser als Ursache für erhöhte Ge-

halte im Lebensmittel, etwa bei einer Hühner- und einer Rinderhaltung. Durch Umstellung 

auf Leitungswasser wurde daraufhin eine Reduktion der Gehalte in den Eiern und für das 

Rindfleisch erreicht. Auch als Resultat der Abfrage der Ernährungsgewohnheiten im Rah-

men der umweltmedizinischen Beratung des LGL für Personen mit auffälligen PFAS-Ge-

halten beim Human-Biomonitoring (HBM) in Altötting untersuchte das LGL Lebensmittel-

proben. In den meisten Fällen konnte keine eindeutige Ursache gefunden werden. In ei-

nem Fall wiesen jedoch die Eier einer privaten Hühnerhaltung, die zu einem großen Anteil 

verzehrt wurden, stark erhöhte PFOA-Gehalte auf, sodass sie als wahrscheinliche PFOA-

Quelle identifiziert und zukünftig als Lebensmittel vermieden werden konnten.  

Die risikoorientiert untersuchten Proben sind meistens sehr heterogen. Im Jahr 2022 un-

tersuchte das LGL jedoch in diesem Rahmen gezielt Hühnereierproben aus mobilen Hüh-

nerhaltungen, die in einem bundesweiten Programm auf Flammschutzmittel, Dioxine und 

PCBs analysiert werden sollten, zusätzlich auf PFAS. In 14 von 19 Proben wurde eine 

Reihe an PFAS detektiert, darunter auch langkettige wie PFUnA, PFDDA, PFTrDA und 

PFTeDA, jedoch lagen die Gehalte jeweils unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,3 

µg/kg. In fünf Proben wurden PFOS-Gehalte zwischen 0,4 und 1,1 µg/kg bestimmt. Der 

mittlerweile gültige PFOS-Höchstgehalt in Hühnereiern liegt bei 1,0 µg/kg PFOS.  
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Die Erzeuger wurden informiert und angehalten, im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht nach 

den Ursachen der Gehalte zu suchen und diese soweit möglich zu reduzieren. Zudem 

wurden bei diesen Proben, bei denen für Durchschnittsverzehrer und insbesondere für 

Kinder der TWI bei einem regelmäßigen Verzehr der Eier überschritten wäre, entspre-

chende Hinweise und Verzehrsmengenberechnungen übermittelt. Bei dem Gehalt von 1,1 

µg/kg PFOS riet das LGL vorsorglich vom übermäßigen Verzehr derartiger Eier ab, auch 

wenn dadurch keine akute Gesundheitsgefahr gegeben war.  

Ab Ende des Jahres 2022 untersuchte das LGL zudem risikoorientiert Fleisch-, Leber- und 

Eierproben, die in der Region um Gendorf erzeugt worden waren. In elf Proben Rindfleisch 

waren keine PFAS nachweisbar, während bei 13 Proben Schweinefleisch vereinzelt PFAS 

nachweisbar waren, wobei die Gehalte jedoch unter den Höchstgehalten lagen. In den zu-

gehörigen zwölf Schweine- und zehn Rinderleberproben waren PFAS häufiger nachweis-

bar und bei jeweils zwei Proben Rinder- sowie Schweineleber waren ein oder mehrere 

PFAS-Höchstgehalte nicht eingehalten. Da jeweils die ganze Leber am LGL als Probe vor-

gelegt worden war, gelangte keine kontaminierte Leber in den Verkauf. Bei zwei von zwölf 

am LGL untersuchten Proben Hühnereiern stellte das LGL eine sichere Überschreitung 

des PFOA-Höchstgehaltes fest. Eine davon stammte aus einer privaten Haltung und wies 

zudem auch einen Gehalt an PFOS über dem Höchstgehalt auf. Die betroffene Person 

wurden informiert, vom Eigenverzehr der Eier wegen der PFAS-Gehalte abgeraten und 

darauf hingewiesen, dass die Eier nicht an Dritte als Lebensmittel abgegeben werden dür-

fen. Bei der anderen Probe forderte das LGL Maßnahmen zur Reduzierung des Gehaltes 

und eine Nachprobe. Nach Umstellung des Tränkwassers auf PFAS-freies Trinkwasser 

lag in der ca. zwei Monate später entnommenen Nachprobe der Gehalt an PFOA unter der 

Bestimmungsgrenze und damit unter dem zulässigen Höchstgehalt 

2.8.6 Futtermittel 

Als Expositionsquelle für das Lebensmittel liefernde Tier sollten u.a. der Boden, Einstreu-

material, Umgebungsluft und Futtermittel genannt werden. Bei Futtermitteln (hierunter fällt 

auch das Tränkwasser) spielt, vergleichbar zum Menschen, die Aufnahme von PFAS über 

belastetes Tränkwasser i.d.R. eine größere Rolle als über belastete Futtermittel, da hier im 

Verhältnis zur Körpermasse relativ viel aufgenommen wird. Wie im Falle von Lebensmit-

teln sind PFAS auch im Futtermittel unerwünscht. Im Gegensatz zum Lebensmittelbereich 

existieren für Futtermittel bis Dato jedoch keine gesetzlich bindenden Grenzwerte.  
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Auch Richtwerte gibt es nicht. Grundsätzlich gilt, dass Futtermittel nur dann in Verkehr ge-

bracht oder an Tiere verfüttert werden dürfen, wenn sie sicher sind. Das heißt konkret, 

dass sie weder die Gesundheit von Mensch oder Tier beeinträchtigen dürfen, noch dazu 

führen dürfen, dass Lebensmittel, die von Lebensmittel liefernden Tieren gewonnen wer-

den, als nicht sicher für den Verzehr durch den Menschen anzusehen sind (vgl. Art. 15 

Abs. 1 und 2 VO (EG) Nr. 178/2002). Somit stellen sichere Futtermittel und Tränkwässer 

die Grundlage für sichere Lebensmittel tierischen Ursprungs dar. 

2.8.6.1 Generelles Vorgehen bei der Beurteilung von Futtermitteln 

Die Ergebnisse der durch das LGL untersuchten Futtermittel werden der für den Vollzug 

zuständigen Behörde übermittelt und bei Bedarf Stellungnahmen zur Futtermittelsicherheit 

in Bezug auf die Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit, inklusive entsprechender 

Empfehlungen von Seiten des LGLs durchgeführt. 

Bei PFAS spielt insbesondere die chronische Exposition eine Rolle für die Gesundheit 

(beim Tier, wie beim Menschen). Für Nutztiere fehlen toxikologische Daten jedoch nahezu 

gänzlich. 

Nach Ableitung der täglichen Dosis können in Anlehnung an tierexperimentelle toxikologi-

sche Daten unter Einbeziehung von Sicherheitsfaktoren Aussagen zur Gefährdung der 

Tiergesundheit getroffen werden. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass das Leben 

landwirtschaftlicher Nutztiere abhängig von der Tierart und der Nutzungsrichtung weit un-

ter der Lebenserwartung des Menschen liegt. Hier in Bayern spielte bei den bisher unter-

suchten Futtermitteln der Einfluss auf die Tiergesundheit nahezu keine Rolle.  

Anschließend wird der Transfer für die einzelnen nachgewiesenen PFAS in das Lebens-

mittel tierischen Ursprungs in Abhängigkeit davon, ob spezifische Daten für Ihren Übertrag 

ins tierische Lebensmittel vorliegen oder nicht, abgeschätzt. Die berechneten Konzentra-

tionen werden mit den Höchstgehalten im Lebensmittel verglichen und entsprechende 

Empfehlungen gegeben, wie z. B. die Versorgung mit Tränkwasser von Brunnenwasser 

auf Trinkwasser umzustellen oder eine möglichst geringe Ration in der täglichen Fütterung 

der Tiere zu verwenden. 

Zuletzt wird die tägliche bzw. wöchentliche Aufnahme für Vielverzehrer (P95%) und Kin-

der, bei ausschließlichem Konsum von so belasteten Lebensmitteln entsprechend des 
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Vorgehens für die Risikobewertung bei Lebensmitteln errechnet. Diese Werte werden an-

schließend mit der tolerablen wöchentlichen Aufnahme (TWI) von 4,4 ng/kg/Woche in der 

aktuellen Stellungnahme der EFSA verglichen. Anschließend werden entsprechende Hin-

weise und Empfehlungen für die Vollzugsbehörde formuliert. 

2.8.6.2 Amtliche Futtermittelproben 

Im Rahmen der amtlichen Probenahme werden am LGL Einzelfuttermittel sowohl als Plan-

proben, als auch als anlassbezogene Proben (Verfolgsproben) auf PFAS untersucht. 

Das LGL beteiligte sich zudem am bundesweiten PFAS-Monitoring der Jahre 2022 und 

2023 zur Ermittlung der Hintergrundbelastung von PFAS in Futtermitteln. Hierfür wurden 

jedes Jahr 18 Einzelfuttermittel beprobt. Dabei lag der Untersuchungsschwerpunkt im Jahr 

2022 auf Grünfutter bzw. Aufwuchsproben, im Jahr 2023 auf Einzelfuttermitteln wie Raps 

oder Weizen. 

Weiterhin wurden im Jahr 2022 und 2023 projektbezogene Futtermittelproben im Rahmen 

des One-Health-Projektes des LGL auf PFAS untersucht (s. Kap. 2.9.3) 

Insgesamt untersuchte das LGL seit Beginn des Jahres 2022 125 Futtermittelproben (da-

runter 22 Tränkwasserproben) auf ihre PFAS-Gehalte (Stichtag 30.06.2024). Im Jahr 2022 

wies das LGL in vier amtlichen Proben (zwei Monitoringproben und zwei Verfolgsproben) 

PFAS nach, darunter drei Futtermittel und ein Tränkwasser. Im Jahr 2023 wies das LGL in 

einer von 18 Monitoringproben messbare PFAS-Gehalte nach. Weiterhin ermittelte das 

LGL bei vier von 12 Verfolgsproben (2 Tränkwasserproben und 2 Wiesengrasproben) 

PFAS-Gehalte oberhalb der Bestimmungsgrenze, wobei bei jeder dieser Proben sechs bis 

sieben verschiedene Einzelsubstanzen festgestellt wurden. Es wurden kurzkettige, wie 

auch langkettige PFAS nachgewiesen - einige davon oberhalb, andere unterhalb der Be-

stimmungsgrenze. In 18 von 45 projektbezogenen Futtermitteln und Tränkwasser-Proben 

wies das LGL ebenfalls PFAS nach (siehe hierfür auch [14] und [15]). Die Gehalte beweg-

ten sich bis auf wenige Ausnahmen bei den anlassbezogenen Proben im Spurenbereich.  

Im ersten Halbjahr 2024 wurden fünf Tränkwasserproben im Rahmen der Planprobenzie-

hung untersucht. In keiner der Proben wurden PFAS nachgewiesen.  

In allen Fällen wurde die zuständige Behörde informiert und, wo notwendig, Risikobewer-

tungen mit den entsprechenden Empfehlungen durch das LGL verfasst. 
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2.9 Menschliche Gesundheit 

2.9.1 Toxikokinetik von PFAS 

Nach dem weitgehenden Verbot von PFOS seit 2006 und von PFOA seit 2020 werden 

vermehrt andere PFAS eingesetzt. Über die meisten dieser neueren PFAS liegen nur be-

grenzt Informationen zu den Verwendungen, zum Verhalten der Stoffe in der Umwelt und 

zu den Wirkungen auf Mensch und Umwelt vor. Die Hauptvertreter der langkettigen PFAS, 

PFOS und PFOA sind aufgrund ihrer langjährigen Verwendung dagegen toxikologisch gut 

charakterisiert.  

PFOS und PFOA gelangen hauptsächlich oral über den Lebensmittel-/Trinkwasserpfad in 

den Körper. Sie werden nahezu vollständig aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert und 

binden nach Übertritt in den Blutkreislauf unspezifisch an Serumproteine. Die Verbindun-

gen verteilen sich im Blut und daneben bevorzugt in den inneren Organen wie Leber, Nie-

re und Lunge, d. h. nicht vorrangig in fettreichen Geweben. Für beide PFAS wurde ein 

Übergang in die Muttermilch und aufgrund ihres Nachweises in Plazenta und Nabel-

schnurblut auch ein Übergang in den Fetus nachgewiesen. PFOS und PFOA werden im 

Körper nicht weiter verstoffwechselt, die Ausscheidung erfolgt in erster Linie über die Nie-

ren und zu einem geringen Anteil über Fäzes. Die Halbwertszeit für die Elimination beim 

Menschen beträgt für PFOA ca. 3 bis 4 Jahre und für PFOS ca. 5 Jahre. Die langsame 

Ausscheidung beim Menschen ist ein kritischer Punkt für die toxikologische Bewertung der 

Stoffe. 

2.9.2 Wirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Bei der Beurteilung möglicher gesundheitlicher Risiken für den Menschen steht die Toxizi-

tät aufgrund einer langfristigen Aufnahme und Anreicherung von PFAS im Vordergrund. 

Entsprechende Bewertungen wurden zuletzt im Jahr 2020 von der Kommission Human-

Biomonitoring (HBM-Kommission) des UBA und der EFSA vorgenommen. Dabei wurden 

primär Daten von epidemiologischen Studien herangezogen, bei denen Assoziationen zwi-

schen der Höhe der PFAS-Gehalte im Blut und Veränderungen biologischer Parameter 

beobachtet wurden, die möglicherweise langfristig zu einem stärkeren Auftreten bestimm-

ter Erkrankungen in der Bevölkerung führen. Eine Assoziation ist aber kein kausaler Zu-

sammenhang, d. h. die Beobachtung muss nicht mit dem Fremdstoff – hier den PFAS – 

zusammenhängen, sondern könnte auch zufällig auftreten. 
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Bewertung der HBM-Kommission 

Die HBM-Kommission hat im Jahr 2016 einen Vorsorge- bzw. Zielwert für die lebenslange 

PFOA-/PFOS-Exposition (HBM-I-Wert, Vorsorge- oder Zielwert, bei dessen Einhaltung 

kein Handlungsbedarf besteht) festgelegt: 2 ng PFOA/ml Blutplasma; 5 ng PFOS/ml Blut-

plasma [16]. Mittlerweile stehen auch HBM-II-Werte zur Verfügung (Interventions- oder 

Maßnahmenwerte). Der HBM-II-Wert entspricht der Konzentration eines Stoffes in einem 

Körpermedium, bei dessen Überschreitung eine gesundheitliche Beeinträchtigung möglich 

ist, aber nicht auftreten muss; es besteht Handlungsbedarf zur Reduktion der Belastung. 

Er beträgt für die Allgemeinbevölkerung 10 µg/L für PFOA und 20 µg/L für PFOS sowie für 

Schwangere und Frauen im gebärfähigen Alter 5 µg/L für PFOA und 10 µg/L für PFOS 

[17]. Bei den HBM-I- und HBM-II-Werten handelt es sich nicht um rechtsverbindliche 

Grenzwerte, sondern um wissenschaftlich begründete Festlegungen. 

Abgeleitet wurden die HBM-II-Werte für PFOA und PFOS aus Studien auf der Bevölke-

rungsebene. Betrachtet wurden dabei Dosis-Wirkungsbeziehungen für fünf Parameter: 

Geburtsgewicht, Fertilität, Antikörperbildung nach Impfungen, Cholesterin-Konzentration 

und Diabetes mellitus Typ II. Für Frauen im gebärfähigen Alter wurde ein im Vergleich zur 

Allgemeinbevölkerung niedrigerer HBM-II-Wert gewählt, um den (tierexperimentellen) Hin-

weisen auf entwicklungstoxische Effekte sowie humanepidemiologischen Assoziationen 

zwischen PFOS/PFOA im Blut und verminderter Fertilität, sowie Hinweisen auf eine er-

höhte Inzidenz von Schwangerschafts-Diabetes und Gestose Rechnung zu tragen. Die 

HBM-Kommission weist darauf hin, dass Unsicherheiten in Bezug auf die zugrundeliegen-

den Mechanismen und ihr Zusammenwirken und Probleme bei der kausalen Interpretation 

bestehen. Zudem sind Risikofaktoren wie Ernährung und Bewegungsmangel oder geneti-

sche Faktoren weitaus dominantere Einflussfaktoren auf die Parameter, wie z. B. auf den 

Cholesterin- oder Glukosespiegel im Blut. Das individuelle Risiko einer einzelnen Person, 

eine Erkrankung zu erleiden, die auf eine PFOA- oder PFOS-induzierte Veränderung der 

genannten Wirkungsindikatoren kausal zurückzuführen ist, kann nach Ansicht der HBM-

Kommission nicht sicher quantifiziert werden. Die HBM-Kommission wollte mit der Festle-

gung der HBM-II-Werte vor allem Orientierungspunkte für erforderliche bevölkerungsbezo-

gene Maßnahmen setzen. Die HBM-II-Werte sind demzufolge v. a. als populationsbezo-

gene Maßnahme- bzw. Interventionswerte zu verstehen, bei deren Überschreitung eine 

gesundheitliche Beeinträchtigung möglich ist, aber nicht auftreten muss [17]. 
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Bewertung der EFSA 

Die EFSA betrachtet bei der gesundheitlichen Bewertung von PFAS zur Ableitung des 

TWI-Werts aus dem Jahr 2020 (s. Kap. 2.8.1) nicht mehr den Anstieg des Cholesterinspie-

gels als kritischen Endpunkt, sondern die verminderte Reaktion des Immunsystems auf 

Impfungen [12]. In wissenschaftlichen Studien wurden inverse Assoziationen zwischen der 

Antikörperkonzentration und einer hohen internen Exposition gegenüber PFAS beobach-

tet. Eine verminderte Bildung von Impfantikörpern ist grundsätzlich als unerwünscht anzu-

sehen, auch wenn es durch die bestehenden Sicherheitsmargen bei Impfungen bei Be-

achtung der Impfempfehlungen sehr wahrscheinlich nicht zu einem verminderten Impf-

schutz kommt. Ob es durch den Einfluss von PFAS auf das Immunsystem auch zu einem 

häufigeren Auftreten von Infektionen kommen kann, ist derzeit nicht geklärt. Das BfR 

kommt in seiner Bewertung zur aktuellen TWI-Ableitung der EFSA allerdings zu dem 

Schluss, dass die verfügbaren Studiendaten gegenwärtig nicht ausreichend aussagekräf-

tig sind, um die Frage zu beantworten, ob es bei entsprechender Expositionshöhe bei Er-

wachsenen und Jugendlichen zu Auswirkungen auf die Konzentration der Impfantikörper 

im Blutserum kommen kann [13]. Aktuell gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, 

dass beispielsweise die COVID-19-Schutzimpfung aufgrund einer PFOA- oder PFOS-Be-

lastung weniger wirksam wäre. 

2.9.3 Bayerische Initiativen zur Ermittlung der internen PFAS-Belastung der Bevölkerung  

Untersuchungen im Rahmen des One-Health-Ansatzes 

Das LGL führte im Zeitraum von September 2020 bis Dezember 2021 und im Zeitraum 

von Januar 2022 bis Mai 2023 Untersuchungen im Rahmen eines Umweltmonitorings in 

14 ausgewählten bayerischen Regionen durch, um die innere Belastungssituation der lo-

kalen Bevölkerung mit PFOS und PFOA sowie sieben weiterer PFAS, darunter auch 

PFNA und PFHxS, näher zu untersuchen. Ziel dieser Untersuchung war es, festzustellen, 

ob und in welchem Umfang eine erhöhte Umweltbelastung mit PFAS auch mit einer erhöh-

ten inneren Exposition der dortigen Bevölkerung einhergeht. Dafür untersuchte das LGL 

im Rahmen des „One-Health-Ansatzes“ anonyme Blutspenderproben sowie auch Trink-

wasser, lokal produzierte Lebensmittel und Tränkwasser und Futtermittelproben, um mög-

liche Aufnahmepfade für die chemischen Substanzen zu identifizieren. Die Proben stamm-

ten aus sieben Gebieten mit bekanntem Eintrag von PFAS, mehrheitlich aus der Anwen-

dung von PFOS-haltigen Löschschäumen auf Militärflughäfen, und aus sieben regionalen 
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Kontrollgebieten ohne bekannten PFAS-Eintrag in die Umwelt. Die Untersuchungen zei-

gen, dass es in Bezug auf die innere Belastung der Bevölkerung keinen Unterschied zwi-

schen einer Untersuchungsregion mit PFAS-Eintrag in die Umwelt und der entsprechen-

den Kontrollregion gibt. Im Ergebnis kann daher nach derzeitigem Kenntnisstand eine flä-

chendeckende Exposition der Bevölkerung mit PFAS über Trinkwasser oder Lebensmittel 

für alle untersuchten Regionen ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse stützen Beobach-

tungen aus anderen PFAS-belasteten Regionen, die zeigen, dass PFAS-Einträge in die 

Umwelt in erster Linie für die Schutzgüter Grundwasser, Pflanze und Tier relevant sind. 

Mit einer PFAS-Belastung auf Populationsebene ist im Allgemeinen erst dann zu rechnen, 

wenn PFAS-Einträge auch zu Kontaminationen der regionalen Trinkwasserversorgung 

führen. Dies ist in den untersuchten Gebieten mit bekannter PFAS-Belastung der Umwelt 

nicht der Fall. Im Trinkwasser der 14 Untersuchungsregionen waren PFAS jeweils nicht 

nachweisbar oder die geltenden Trinkwasser-Leitwerte sowie auch die ab den Jahren 

2026 und 2028 gültigen Grenzwerte der TrinkwV für PFAS wurden weit unterschritten. Der 

ausführliche Endbericht zum ersten Teil der Studie ist auf der LGL-Website veröffentlicht 

[15], der Endbericht zum zweiten Teil wird bis Ende des Jahres veröffentlicht werden. 

Humanbiomonitoring (HBM)-Untersuchungen im Landkreis Altötting 

In Teilen des Landkreises Altötting gab es im Zeitraum von den 1960er Jahren bis 2008 

einen großflächigen Eintrag von PFOA in die Umwelt, was zu im Blut nachweisbaren er-

höhten PFOA-Werten in der Bevölkerung führte. Über Auswaschungen durch Nieder-

schläge gelangte PFOA in das Grundwasser. In der Folge war auch die öffentliche Trink-

wasserversorgung betroffen. Deshalb wurden seit dem Jahr 2009 Gegenmaßnahmen zur 

Sanierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung, u. a. die Installation von Aktivkohlefil-

teranlagen, ergriffen. Die Aufnahme über das Trinkwasser war für die Bevölkerung in Tei-

len des Landkreises Altötting der weitaus bedeutsamste Aufnahmepfad für PFOA. Der 

Eintrag von PFOA über das Trinkwasser ist mittlerweile beseitigt. Alle im Landkreis Altöt-

ting gemessenen PFOA-Konzentrationen im Trinkwasser liegen seit 2018 deutlich unter-

halb der gesundheitlich relevanten Leit- und Maßnahmenwerte sowie der ab den Jahren 

2026 und 2028 gültigen Grenzwerte der TrinkwV.  

Im Jahr 2018 wurde auf Veranlassung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

(StMGP) durch das LGL in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Altötting erstmals 

die interne Belastungssituation der Bevölkerung gegenüber PFOA und weiterer PFAS in 
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dem betroffenen Bereich untersucht. Die PFOA-Gehalte im Blut der Studienpopulation aus 

dem Landkreis Altötting waren fast durchgehend höher (Mittelwert: 25 µg/l, Median: 20 

µg/l, 95. Perzentil: 58 µg/l) als in einer Vergleichsgruppe aus einer Gegend ohne eine spe-

zielle Belastung mit PFOA (München: Median: 1,1 µg/l). Im Ergebnis wurde bei der Studi-

enpopulation aus dem Landkreis Altötting sowohl der HBM-I- als auch der HBM-II-Wert für 

PFOA überschritten. Die gemäß der HBM-Kommission erforderlichen bevölkerungsbezo-

genen Maßnahmen zur Beseitigung der spezifischen Expositionsquelle wurden mit der Sa-

nierung der Trinkwasserversorgung ergriffen (s. o.). Zudem wird der Bevölkerung eine um-

weltmedizinische Beratung angeboten (s. Kap. 5). Die Blutgehalte der anderen untersuch-

ten PFAS, darunter auch PFNA und PFHxS, lagen im Vergleich zur Kontrollregion in ei-

nem ähnlichen Bereich und waren deshalb nicht als auffällig zu bewerten. Ein ausführli-

cher Endbericht ist auf der LGL-Website veröffentlicht [18]. 

Das LGL führte auf Veranlassung des StMGP im Jahr 2022 zusammen mit dem Gesund-

heitsamt Altötting die Folgeuntersuchung zur internen Belastung der Bevölkerung im Land-

kreis Altötting mit PFOA nach Ablauf einer Halbwertszeit durch. Ziel der Folgeuntersu-

chung war es, den Rückgang der internen Belastung der Bevölkerung mit PFOA nach Ab-

lauf einer Halbwertszeit (ca. 3-4 Jahre) zu untersuchen, um die Wirksamkeit der ergriffe-

nen Maßnahmen zur Beseitigung der Expositionsquellen zu bestätigen. Es wurden dabei 

nur Personen einbezogen, die bereits im Jahr 2018 an der HBM-Studie teilgenommen ha-

ben, da nur für diese Studienteilnehmer Ausgangswerte existieren. In der Untersuchung 

wurden auch die Konzentrationen verschiedener impf- bzw. infektionsassoziierter Antikör-

per (Tetanus, Diphtherie, SARS-CoV-2) im Blut gemessen, um Hinweise zu einer mögli-

chen Assoziation der PFOA-Belastung auf die Immunantwort zu erhalten. 

Im Jahr 2020 wurde der HBM-II-Wert zur gesundheitlichen Bewertung einer inneren 

PFOA-Belastung abgeleitet. Da er sich wie oben erwähnt für die Allgemeinbevölkerung 

und für Frauen im gebärfähigen Alter unterscheidet, wurden die Ergebnisse der Folgeun-

tersuchung für beide Gruppen getrennt ausgewertet. Die PFOA-Gehalte im Blut der Teil-

nehmenden aus der Allgemeinbevölkerung verringerten sich nach Ablauf einer Halbwerts-

zeit um 56,9 %. Der Median von 23,2 µg/l Blut im Jahr 2018 sank auf 10,0 µg/l Blut im 

Jahr 2022. Bei Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 15 und 49 Jahren fielen die PFOA-

Gehalte um 59,6 %. Der Median reduzierte sich von 10,9 µg/l im Jahr 2018 auf 4,4 µg/l 
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Blut im Jahr 2022. Alle weiteren vom LGL untersuchten PFAS im Blut der Probanden la-

gen auf dem Niveau der allgemeinen Hintergrundbelastung ohne bekannte Expositions-

quellen [19]. 

Die Ausprägung des Immunschutzes in Bezug auf Tetanus und Diphtherie zeigte keinen 

Zusammenhang mit den PFOA-Gehalten im Blut. Ein ausreichender Immunschutz lag bei 

92 % der untersuchten Personen für Tetanus vor. Für Diphtherie war jedoch nur bei 48 % 

der Personen ein ausreichender Immunschutz nachweisbar. Generell sinkt der Diphtherie-

Immunschutz mit steigendem Alter. Die Resultate stimmen mit Ergebnissen aus anderen 

Studien überein, die ebenfalls von einer Abnahme der Leistungsfähigkeit des Immunsys-

tems mit zunehmendem Alter berichten. Personen mit einem zu geringen Diphtherie-Im-

munschutz wurden vom Gesundheitsamt Altötting durch ein Befundschreiben darüber in-

formiert, ob im Einzelfall nach Rücksprache mit dem Hausarzt eine Auffrischungsimpfung 

zu empfehlen ist. Im Fall von SARS-CoV-2 zeigte sich bei nahezu allen untersuchten Per-

sonen ein hoher Antikörperspiegel. Die Höhe des Antikörperspiegels steht vermutlich im 

Wesentlichen im Zusammenhang mit der zeitlichen Nähe zwischen der Blutentnahme und 

der COVID-19-Impfung bzw. -Infektion. Die Ausprägung des Immunschutzes gegen 

SARS-CoV-2 war ebenfalls nicht mit der inneren PFOA-Belastung assoziiert. 

Die Folgeuntersuchung des LGL im Landkreis Altötting belegt, dass die ergriffenen Maß-

nahmen zur Sanierung der Trinkwasserversorgung wirksam sind. Der Hauptaufnahmepfad 

für PFOA ist durch den Einbau von Aktivkohlefiltern seit 2018 für alle öffentlichen Trink-

wasserversorger in der betroffenen Region beseitigt. Die PFOA-Gehalte im Blut der Bevöl-

kerung sind seitdem durchschnittlich um mehr als die Hälfte gesunken. Die Antikörperun-

tersuchungen des LGL zeigen, dass die innere PFOA-Belastung nicht mit der Immunant-

wort assoziiert ist. Ein ausführlicher Zwischenbericht zu den Ergebnissen der HBM-Unter-

suchungen auf PFAS ist auf der LGL-Website veröffentlicht [19]. Ein Endbericht wird zum 

Abschluss des noch laufenden Projektes veröffentlicht werden. Informationen zu Untersu-

chungen des LGL im Landkreis Altötting in Zusammenhang mit PFOA und PFAS allge-

mein sind ebenfalls auf der LGL-Website zu finden [20]. 
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2.10 Trinkwasser 

2.10.1 Gesetzliche Regelungen 

Am 24. Juni 2023 ist die novellierte TrinkwV in Kraft getreten, die erstmalig Grenzwerte für 

Stoffe aus der Gruppe der PFAS als Parameter enthält. Damit wurde die EU-Trinkwasser-

richtlinie (Richtlinie (EU) 2020/2184, TW-RL) umgesetzt, in der ein Parameterwert von 

0,10 µg/l für die Summe der Konzentrationen von 20 bestimmten PFAS vorgegeben 

wurde. 

Um den toxikologischen Erkenntnissen der EFSA Rechnung zu tragen, wurde im Rahmen 

der nationalen Umsetzung der TW-RL in der TrinkwV neben der Übernahme des Wertes 

für Summe PFAS-20 in Höhe von 0,000 10 mg/l ein zusätzlicher Grenzwert für die Summe 

der Konzentrationen von PFOA, PFNA, PFHxS und PFOS (bezeichnet als Summe PFAS-

4) in Höhe von 0,000 020 mg/l für Trinkwasser eingeführt. Diese vier PFAS machen ca. 

50% der PFAS in der menschlichen Nahrungsaufnahme bzw. 90% der internen Körperbe-

lastung aus und sind von besonderer toxikologischer Besorgnis. 

Die Grenzwerte für den Parameter PFAS gelten gemäß TrinkwV ab 12.01.2026 (Summe 

PFAS-20) bzw. ab 12.01.2028 (Summe PFAS-4). Zusätzlich hat das UBA toxikologisch 

begründete Konzentrationen für die Einzelverbindungen der PFAS-20 festgelegt, die bei 

der Bewertung von PFAS-Gehalten im Trinkwasser herangezogen werden können [21]. 

Grundsätzlich dürfen allerdings nach § 7 Abs. 1 TrinkwV im Trinkwasser chemische Stoffe 

nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der menschlichen Gesund-

heit besorgen lassen. 

Bei den toxikologisch begründeten Konzentrationen handelt es sich nicht um rechtsver-

bindliche Grenzwerte, sondern um das Ergebnis wissenschaftlicher Bewertungen. 

2.10.2 Trinkwasseruntersuchungen 

Da im Fall einer Kontamination das Trinkwasser als wichtige Quelle für die menschliche 

PFAS-Aufnahme angesehen wird, untersucht das LGL seit dem Jahr 2006 gezielt be-

stimmte Trinkwasserproben auf den Gehalt an PFAS. Das LGL gehörte damit zu den ers-

ten amtlichen Laboren in Deutschland, die diese Analytik durchführten. 
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Am LGL wurden seit Beginn des Jahres 2022 insgesamt 295 Trinkwasserproben unter-

sucht (Stichtag: 30.06.2024). Dabei handelte es sich zu einem Teil um Proben zur Über-

wachung bereits bekannter PFAS-Kontaminationen und der eingesetzten Aufbereitungs-

maßnahmen sowie um Kontrolluntersuchungen beim Vorliegen von Hinweisen auf eine 

mögliche PFAS-Kontamination (z. B. PFAS-Befunde im Grundwasser, auffällige Ergeb-

nisse bei Eigenkontrollen der Wasserversorger oder PFAS-Schadensfälle in der Umge-

bung). Zudem wurden einige Wasserversorger im Rahmen einer risikoorientierten Proben-

planung untersucht. Unter den angegebenen Proben sind auch die Trinkwasserproben, 

die quartalsweise im Landkreis Altötting entnommen und am LGL analysiert werden. Die 

Ergebnisse werden fortlaufend im Internet veröffentlicht [22]. Neben dem Trinkwasser wur-

den teilweise die zugehörigen Rohwässer ebenfalls analysiert. Diese sind in der oben an-

gegebenen Anzahl an Trinkwasserproben nicht enthalten. Mehr als 90 % der Proben 

stammte aus zentralen Wasserversorgungsanlagen, ein geringer Teil war aus Einzelwas-

serversorgungen entnommen worden. 

Neben den in der TrinkwV mit einem Grenzwert belegten 20 PFAS-Verbindungen nahm 

das LGL vorsorglich auch weitere PFAS ins Analysenspektrum auf, die z. B. als Ersatz-

stoffe eingesetzt werden und zukünftig eine Relevanz in Trinkwasser erlangen könnten 

wie u. a. DONA (Perfluoro-4,8-dioxa-3H-nonansäure), HFPO-DA (auch als „GenX“ be-

zeichnet) und das DONA-Abbauprodukt PFMOPrA (Perfluor-3-methoxypropansäure). Das 

LGL setzt das neue Messverfahren mit dem erweiterten Substanzspektrum seit Anfang 

des Jahres 2023 ein und hat Anfang 2024 noch eine nachweisstärkere Variante etabliert, 

um die von der TrinkwV geforderten Vorgaben an die Bestimmungsgrenze vollumfänglich 

zu erfüllen.  

Werden Gehalte an PFAS im Trinkwasser festgestellt, die nicht vom Grenzwert der Trink-

wasserverordnung erfasst sind, prüft das LGL diese unter toxikologischen Gesichtspunk-

ten hinsichtlich möglicher negativer gesundheitlicher Wirkungen bei Aufnahme durch den 

Menschen. Auf Basis des Besorgnisgrundsatzes könnten so – sofern nötig – regulatori-

sche Maßnahmen getroffen werden.  

In allen im Berichtszeitraum untersuchten zentralen Wasserversorgungsanlagen wurden 

die zukünftig geltenden Grenzwerte Summe PFAS-20 und Summe PFAS-4 eingehalten. 

Auch bei den Einzelwasserversorgungen liegen die gemessenen Gehalte größtenteils un-

ter den Grenzwerten. Lediglich in drei Einzelwasserversorgungen (aus zwei Landkreisen) 
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wird jeweils der ab 2028 geltende Grenzwert Summe PFAS-4 von 20 ng/l überschritten. 

Der PFAS-Schaden war in diesen Landkreisen bereits bekannt. Die betroffenen Betreiber 

sind über die Untersuchungsergebnisse informiert und müssen jetzt Maßnahmen prüfen 

und ergreifen, um den Grenzwert spätestens mit dessen Inkrafttreten einzuhalten. Für alle 

Nachweise von weiteren, nicht in den Grenzwerten der TrinkwV enthaltenen PFAS waren 

bisher auf Grund der niedrigen Gehalte jeweils keine gesundheitlichen Risiken zu erwar-

ten. 

Auch bei den im Jahr 2018/2019 im Rahmen des LGL-Sonderprogramms für PFAS in 

Trinkwasser untersuchten Proben waren meistens keine und nur gelegentlich geringe 

PFAS-Gehalte in den Trinkwasserproben der zentralen Wasserversorgungsanlagen nach-

weisbar. Zieht man retrospektiv die zukünftig geltenden PFAS-Grenzwerte für die Bewer-

tung der damaligen Ergebnisse heran, kommt es zu einem ähnlichen Bild: In allen im Rah-

men des Sonderprogramms untersuchten Trinkwasserproben aus zentralen Wasserver-

sorgungen werden die zukünftigen Grenzwerte eingehalten.  

Obwohl die Grenzwerte erst 2026 bzw. 2028 in Kraft treten, ist den Wasserversorgern die 

Untersuchung auf PFAS im Rahmen ihrer Eigenkontrollen bereits jetzt zu empfehlen, da-

mit ggf. rechtzeitig Maßnahmen zur Reduktion der PFAS-Gehalte getroffen werden kön-

nen. Das LGL unterstützt die Gesundheitsämter durch Beratung und ggf. auch durch die 

Untersuchung von Kontrollproben. Für die Kontaktaufnahme besteht weiterhin die PFAS-

Infoline (Tel.: 09131 6808 2497) bzw. das Funktionspostfach PFC@lgl.bayern.de. 

 

3 Nationale und europäische Regelungen 

Im Folgenden werden nur nationale und internationale Regelungen aufgeführt, die nicht 

bereits in den jeweiligen Fachkapiteln erwähnt wurden. Detaillierte Informationen und Hin-

weise zur Bewertung von PFAS-Belastungen in Boden, Grundwasser, Oberflächengewäs-

ser, Abwasser, Klärschlamm und Bewässerungswasser finden sich in den „Leitlinien zur 

Bewertung von PFAS (Stand: März 2024)“ des LfU [23]. 

3.1 Nationale Regelungen 

3.1.1 Boden, Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

mailto:PFC@lgl.bayern.de
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• Grundsätzlich gelten die Regelungen des Bodenschutzrechts (BBodSchG [24]).  

• In der Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Art. 2 der 

Mantelverordnung [10], die am 21.08.2023 in Kraft getreten ist) sind erstmals Prüf-

werte für sieben PFAS enthalten. 

• In Ergänzung hierzu gelten die PFAS-Leitlinien des LfU [23]. Der vom Bund zur An-

wendung empfohlene PFAS-Leitfaden des Bundes wurde in der jetzigen Form in 

Bayern nicht eingeführt, geeignete Passagen daraus wurden in die Leitlinien über-

nommen. 

3.1.2 Grundwasser 

• Das Grundwasser ist gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) so 

zu bewirtschaften, dass alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender 

Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten 

umgekehrt werden.  

• Soweit es um das bewusste Einleiten bzw. Einbringen von PFAS in einen Grund-

wasserkörper geht, ist diese Nutzung (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) erlaubnispflichtig 

gemäß § 8 Abs. 1 WHG und muss den Anforderungen gemäß § 12 WHG genügen. 

Als absoluter Versagungsgrund (vgl. § 12 Abs. 1 WHG) gelten die Regelungen des 

§ 48 WHG. Hiernach darf das Einbringen und Einleiten von Stoffen in das Grund-

wasser nur gestattet werden, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasserbe-

schaffenheit nicht zu besorgen ist (§ 48 Abs. 1 Satz 1 WHG). 

• Der Besorgnisgrundsatz gilt dabei als eingehalten, wenn insbesondere die Gering-

fügigkeitsschwellenwerte (GFS) der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

(LAWA) nicht überschritten werden. Zusätzlich können bei Grundwasser, das als 

Rohwasser für die Trinkwasserversorgung verwendet wird, auch die Gesundheitli-

chen Orientierungswerte (GOW) der Kleingruppe von LAWA/LABO (Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz) Anhaltspunkte dafür geben, ob eine Nutzung 

versagt werden muss oder nicht.  

• Sofern die PFAS noch nicht bewertet wurden, wird dabei empfohlen, hilfsweise ei-

nen Wert von 0,1 μg/L je Einzelsubstanz - orientierend am ALARA-Prinzip (As Low 

As Reasonably Achievable) - zu verwenden. 

• Soweit es um unbewusstes aber auf einen konkreten Fall bestimmbares Gelangen 

von PFAS in ein Grundwasser geht (z. B. durch falsche Lagerung), kommt § 48 

Abs. 2 WHG in Betracht, wonach Stoffe nur so gelagert oder abgelagert werden 
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dürfen, dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu 

besorgen ist. Ein Verstoß hiergegen kann gewässeraufsichtsrechtliche Maßnahmen 

nach sich ziehen. 

3.1.3 Oberirdische Gewässer 

Oberirdische Gewässer sind gem. § 27 WHG so zu bewirtschaften, dass eine Verschlech-

terung ihres ökologischen und chemischen Zustands vermieden und ein guter ökologi-

scher und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. Für die Beurteilung von Ober-

flächengewässern hinsichtlich ihres ökologischen und chemischen Zustands bezogen auf 

die Wasserkörperebene wurden für verschiedene Stoffe – darunter PFOS als einzigem 

Vertreter der Stoffgruppe PFAS – in der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) vom 

20. Juni 2016 Umweltqualitätsnormen (UQN) festgelegt.  

Für PFOS ist die Einhaltung der UQN mit Bezug auf den Oberflächenwasserkörper (OWK) 

von Bedeutung. Ein OWK ist ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines oberirdi-

schen Gewässers (§ 3 Nr. 6 WHG). Wird eine UQN in einem OWK überschritten, müssen 

geeignete Maßnahmen festgesetzt werden, um ihre Einhaltung bis zum 22. Dezember 

2027 zu erreichen. 

3.1.4 Abwasser 

Eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer darf nur 

erteilt werden, wenn schädliche Gewässerveränderungen nicht zu erwarten sind und an-

dere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht verletzt werden (§ 12 

Abs. 1 WHG). Im Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis im pflichtgemäßen Ermessen 

der zuständigen Behörde (§ 12 Abs. 2 WHG). 

Eine Abwassereinleitung in ein Gewässer darf dementsprechend insbesondere nur zuge-

lassen werden, wenn die Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 57 WHG erfüllt 

sind. Danach sind insbesondere emissionsbezogene und weitergehende immissions- 

seitige Anforderungen zu prüfen und das Bewirtschaftungsermessen pflichtgemäß auszu-

üben.  
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a) Emissionsbezogene Anforderungen  

§ 57 Absatz 1 Nummer 1 WHG fordert, bei Abwassereinleitungen die eingeleitete Schad-

stofffracht nach dem Stand der Technik (§ 3 Nummer 11 WHG) zu minimieren. In der Ab-

wasserverordnung (AbwV) können vom Bund entsprechende Anforderungen festgelegt 

werden. Bislang wurde dies bzgl. PFAS in Form von allgemeinen Anforderungen im Teil B 

einiger Anhänge der AbwV umgesetzt (z. B. Verzicht auf oder Minimierung bestimmter 

Einsatzstoffe), so z. B. im Anhang 28 AbwV für die Herstellung von Papier und Pappe. 

Solche Minimierungsanforderungen gelten dann auch für genehmigungspflichtige Indirekt-

einleiter, sofern im entsprechenden Anhang der AbwV auch Anforderungen für den Ort 

des Anfalls (Teil E) oder vor Vermischung (Teil D) gestellt werden. Anforderungen in Form 

von Grenzwerten für Konzentrationen oder Frachten für PFAS sind bislang in der AbwV 

nicht enthalten.  

Sind entsprechende Festlegungen in einer wasserrechtlichen Zulassung aus anderen 

Gründen (vgl. nachfolgende Buchst. b und c) angezeigt, ist daher zu prüfen, welche Reini-

gungsleistungen im Einzelfall durch verfügbare Verfahren unter Berücksichtigung der Ver-

hältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen erreicht werden können und ob die Einlei-

tung auf dieser Grundlage zugelassen werden kann. 

b) Immissionsbezogene Anforderungen auf Grundlage prognostizierbarer Auswirkun-

gen auf Gewässereigenschaften  

§ 57 Absatz 1 Nummer 2 WHG fordert bei Erteilung einer Erlaubnis zur Abwassereinlei-

tung die Berücksichtigung der Anforderungen an die Gewässereigenschaften, also eine 

Prognose und Beurteilung der Auswirkungen auf das Gewässer infolge der Einleitung.  

Gemäß § 12 i. V. m. § 3 Nr. 10 WHG darf eine Erlaubnis nur erteilt werden, wenn keine 

schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind, die das Wohl der Allgemeinheit, 

insbesondere die öffentliche Wasserversorgung beeinträchtigen, oder die den sonstigen 

wasserrechtlichen Vorschriften nicht entsprechen würden. Zu betrachten sind also insbe-

sondere die Auswirkungen der Abwassereinleitung 

• auf das Gewässer im Bereich der Einleitungsstelle; einschlägige Beurteilungswerte 

(z. B. PNECaquat.) sind dabei zu berücksichtigen, sofern vorhanden;  

• auf die Bewirtschaftungsziele für die konkret betroffenen Wasserkörper (Verschlech-

terungsverbot und Zielerreichungsgebot gem. §§ 27 und 47 WHG); hier sind die Um-
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weltqualitätsnormen der OGewV zu berücksichtigen sowie ggf. vorhandene Festle-

gungen eines Maßnahmenprogramms nach § 82 WHG; 

• auf vorhandene Gewässernutzungen (z. B. Auswirkungen auf Uferfiltratentnahmen) 

• auf Schutzziele anderer Rechtsvorschriften (z. B. gem. naturschutzfachlicher Prü-

fung). 

Ist die Einleitung im Einzelfall nicht mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften 

vereinbar, ist die wasserrechtliche Erlaubnis zu versagen.  

c) Anforderungen auf Grundlage des Bewirtschaftungsermessens 

Ist eine konkrete schädliche Gewässerveränderung in einem überschaubaren Zeithorizont 

nicht zu erwarten und ergibt die Prüfung im Wasserrechtsverfahren ferner, dass keine wei-

teren zwingenden Ablehnungsgründe vorliegen, ist dennoch zu berücksichtigen, dass die 

Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis im pflichtgemäßen Ermessen der Wasser-

rechtsbehörde liegt (Bewirtschaftungsermessen gem. § 12 Abs. 2 WHG). Wegen der ho-

hen Persistenz und Mobilität der PFAS ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ihr Ein-

trag in ein Gewässer eine nachteilige Veränderung i. S. des § 5 Abs. 1 Nr. 1 WHG dar-

stellt, die einer nachhaltigen Bewirtschaftung i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1 (Erhaltung der 

Funktions- und Leistungsfähigkeit des Gewässers) und Nr. 4 (Erhalten bestehender und 

künftiger Nutzungsmöglichkeiten von Gewässern insbesondere für die öffentliche Wasser-

versorgung) entgegenstehen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass längst nicht für alle 

PFAS gewässerbezogene Beurteilungswerte verfügbar sind. So sind nach der REACH-VO 

bereits mehrere PFAS als besonders besorgniserregend eingestuft, für die keine PNEC-

Werte festgelegt werden können und für die EU-weite Beschränkungen bestehen.  

Auf dieser Grundlage können im Rahmen der Bewirtschaftung vorsorglich technisch reali-

sierbare und verhältnismäßige Minimierungsmaßnahmen gefordert werden (s. o. unter a), 

die jedoch stets entsprechend für den Einzelfall zu begründen sind. 
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3.1.5 Immissionsschutz 

• Immissionsschutzrechtliche Vorgaben, die im Zusammenhang mit PFAS zu beach-

ten sind, finden sich in der Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung 

der Luft – TA Luft).  

• Nach deren Nr. 5.2.7.1 gelten u. a. Stoffe als karzinogen, keimzellmutagen oder re-

produktionstoxisch, wenn sie in eine der Kategorien Carc., Muta. oder Repr. 1A 

oder 1B im Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (sog. CLP Verordnung) 

eingestuft sind. 

• Einige PFAS, sind i. d. S. eingestuft, so beispielsweise PFOA (CAS-Nr. 335-7-1) 

und ihr Ammoniumsalz (CAS-Nr. 3825-26-1), Perfluornonan-1-säure (CAS-Nr. 375-

95-1) sowie ihr Natrium- (CAS-Nr. 21049-39-8) und Ammoniumsalz (CAS-Nr. 4149-

60-4).  

• Die Emissionen dieser Stoffe gilt es nach Nr. 5.2.7 der TA Luft unter Beachtung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit so weit wie möglich zu begrenzen (sog. Emis-

sionsminderungsgebot). 

 

3.2 Europäische Regelungen 

Völkerrechtliche Übereinkommen, wie die Stockholmer Konvention, werden aufgrund ihrer 

Umsetzungen in europäisches Recht nicht näher betrachtet. 

Hinsichtlich PFAS bestehen auf europäischer Ebene derzeit die folgenden chemikalien-

rechtlichen Regelungen: 

• PFOS ist seit 2010 über die europäische POP-Verordnung als Umsetzung der Stock-

holmer Konvention verboten. Die einzige zeitlich befristete Ausnahme besteht in der 

nicht dekorativen Hartverchromung unter Verwendung der besten verfügbaren Techni-

ken zur Reduzierung der Emissionen. 

• PFOA, ihre Salze und PFOA-verwandte Verbindungen sind seit 2020 in der europäi-

schen POP-Verordnung geregelt. Ausnahmen bestehen zeitlich befristet u. a. für be-

stimmte textile Schutzausrüstungen, invasive und implantierbare Medizinprodukte so-

wie bestimmte Feuerlöschschäume.  
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• Perfluorierte Carbonsäuren der Längen C9-C14 sind seit dem 25. Februar 2023 nach 

der REACH-Verordnung beschränkt. Zeitlich befristete Ausnahmen bestehen auch 

hier u. a. für invasive und implantierbare Medizinprodukte sowie bestimmte Feuer-

löschschäume. 

• Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) ist seit August 2023 über die POP-Verordnung be-

schränkt. Eine 2026 zur Überprüfung anstehende Ausnahme besteht für konzentrierte 

Feuerlöscherschaumgemische. 

Als besonders besorgnis-erregende Substanzen (SVHC) nach der REACH-Verordnung 

sind in deren Kandidatenliste weitere PFAS aufgeführt (Stand Juni 2024): 

• Perfluordecansäure (PFDA) und ihre Natrium- und Ammoniumsalze 

• Perfluorbutansäure (PFBS) und ihre Salze 

• Perfluortridecansäure 

• Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) und ihre Salze 

• Perfluorheptansäure und ihre Salze 

• Perfluornonansäure und ihre Natrium- und Ammoniumsalze 

• Perfluorundecansäure  

• Perfluordodecansäure (PFDoA)  

• Perfluortetradecansäure 

• 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionsäure, ihre Salze und Säurehalo-

genide (GenX-Prozess) 

 

Aus der Aufnahme eines Stoffes in die Kandidatenliste leitet sich keine unmittelbare Zulas-

sungspflicht nach der REACH-VO ab. Es ergeben sich jedoch umfangreiche Informations-

pflichten in der Lieferkette. So müssen Lieferanten von Stoffen der Kandidatenliste ein Si-

cherheitsdatenblatt mitliefern bzw. unterliegen Produzenten oder Importeure von Erzeug-

nissen, die besonders besorgniserregende Stoffe in einer Konzentration von mehr als 

0,1 % Massenprozent enthalten, Melde- und Auskunftspflichten. Ferner wird für diese 

Stoffe eine regulatorische Maßnahmenoptionsanalyse durchgeführt, um die bestmögliche 

Vorgehensweise in Hinblick auf ihre Regulierung festzulegen. 
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4 Wissenschaftlich-technischer Kenntnisstand, Forschungsbedarf 

4.1 Sanierungsverfahren für PFAS-Schäden in Boden und Grundwasser (Nachsorge) 

Die Sanierung von durch PFAS verursachten Boden- und Grundwasserverunreinigungen 

beschränkt sich derzeit im Wesentlichen auf Sicherung (z. B. Sicherung des Grundwasser-

abstroms mit Hilfe von Brunnengalerien mit anschließender Abreinigung des geförderten 

Grundwassers / Versiegelung der Schadstoffquelle) und untergeordnet auf Dekontamina-

tion belasteten Bodens durch Auskofferung mit anschließender Deponierung.  

Die Entsorgung PFAS-belasteten Bodenmaterials auf Deponien findet aufgrund des bun-

desweit begrenzten Deponieraums in Verbindung mit spezifischen technischen Anforde-

rungen an die Deponierung nur sehr eingeschränkt statt. Die regelmäßige Entsorgung von 

Bodenmaterial in thermischen Abfallbehandlungsanlagen ist allein aufgrund des hohen 

Energiebedarfs nicht darstellbar. Vereinzelt konnten PFAS erfolgreich und großmaßstäb-

lich mittels Bodenwäsche aus dem Boden entfernt werden. Die technische Realisierbarkeit 

hängt dabei vor allem von Art und Menge des Bodenmaterials und bei in-Situ-Sanierungen 

von den jeweiligen standörtlichen Gegebenheiten ab.  

Andere Verfahren (z. B. Vakuumthermische Desorption oder in-situ Immobilisierungstech-

niken) zeigen in der Forschung vielversprechende Ergebnisse, müssen allerdings erst ihre 

Praxistauglichkeit unter Beweis stellen und sind damit noch nicht Stand der Technik. 

Zur Sanierung belasteten Grundwassers kommen neben der Abreinigung über Aktivkohle 

z. T. auch Ionenaustauscher sowie bei sehr hohen PFAS-Konzentrationen die Zugabe von 

Fällungsmitteln, i. d. R. als Vorbehandlungsschritt, zur Anwendung. Die Schaumfraktionie-

rung stellt ein zusätzliches Verfahren, besonders bei erhöhten PFAS-Konzentrationen, 

dar. Dieses Verfahren wird derzeit im Technikumsmaßstab getestet und befindet sich kurz 

vor der Marktreife. Weitere Verfahren zur Dekontamination PFAS-belasteten Grundwas-

sers (z. B. Sonolyse, Plasmabehandlung) befinden sich in Entwicklung, sind jedoch aktuell 

technisch noch nicht ausgereift. Die direkte Injektion von kolloidaler Aktivkohle in Grund-

wasserleiter stellt eine der wenigen in-situ anwendbaren Alternativen dar. In Deutschland 

wurde dieses Verfahren bisher kaum eingesetzt, v. a. wegen Bedenken hinsichtlich der 

Langzeitwirksamkeit.  
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Darüber hinaus befinden sich zahlreiche weitere Verfahren, sowohl für die Sanierung von 

Boden als auch für Grundwasser, aktuell noch im Bereich der Forschung und Entwicklung. 

Hier ist in den nächsten Jahren mit einem Anstieg der zur Verfügung stehenden Sanie-

rungsverfahren zu rechnen. Der Fokus liegt dabei zunehmend auf Verfahrenskombinatio-

nen, an deren Ende die endgültige Zerstörung und damit Entfernung der PFAS aus der 

Umwelt steht. Einen aktuellen Überblick über verfügbare und in der Entwicklung befindli-

chen Sanierungsverfahren bietet die Arbeitshilfe „Sanierungsmanagement für lokale und 

flächenhafte PFAS-Kontaminationen, Anhang C“ [25]. 

Zusätzlich oder alternativ zu einer Sanierung (falls diese nicht oder nicht ausreichend 

möglich ist) können auch Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen (z. B. die Errichtung 

von Trinkwasserreinigungsanlagen, Einschränkungen bei der Bewässerung von Hausgär-

ten) erforderlich werden. 

Insgesamt kommt die Nachsorge, d. h. die Beseitigung entstandener Schäden, mit den 

derzeitigen technischen Möglichkeiten an ihre Grenzen. Ein Schwerpunkt der zukünftigen 

Anstrengungen muss daher auf der Vorsorge – also der Minimierung bzw. Vermeidung 

von PFAS-Einträgen in die Umwelt („Zero Emission“, „Zero Pollution“) – liegen. 

 

4.2 Technologien zur Vermeidung von PFAS-Einträgen (Vorsorge) 

PFAS-Einträge in Gewässer über den Abwasserpfad bei Industrie und Gewerbe können 

grundsätzlich über folgende Maßnahmen begrenzt werden:  

1. Verzicht auf PFAS-haltige Einsatzstoffe und Hilfsmittel  

2. Optimierte Verbrauchssteuerung und -minimierung bei unverzichtbaren PFAS-Ein-

satzstoffen 

3. Produktion in weitgehend geschlossenen (abwasserfreien) Systemen 

4. Gezielte Abreinigung des Abwassers vor der Einleitung.  

Einen Überblick dazu gibt Kap. 5.1 des LAWA/LABO Fachberichts [4]. 

Auf der Grundlage eines Landtagsbeschlusses (Drs. 17/24089) hat der Freistaat das For-

schungsvorhaben „Geschlossener Wasserkreislauf in der Industrie“ finanziert. Es wurde 

von der TU München im Auftrag des Landesamtes für Umwelt durchgeführt. Der Schluss-

bericht sowie drei Leitfäden liegen mittlerweile vor [26].  
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Schwerpunkte der Untersuchungen waren ein zielgerichteter Überblick über Verfahren, 

Entwicklungsstände und Technologieanbietern für die Behandlung PFAS-haltiger Teil-

ströme zur Begrenzung von Gewässereinträgen bzw. zur Etablierung weitgehend ge-

schlossener Produktionsverfahren. 

Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene kommerziell verfügbare (Vor)Behand-

lungsmethoden identifiziert. Darüber hinaus konnten noch weitere Verfahren ermittelt wer-

den, die sich in verschiedenen Phasen der Entwicklung befinden. Grundsätzlich lässt sich 

dabei zwischen separativen Verfahren und destruktiven Verfahren unterscheiden. In aller 

Regel wird eine Kombination von beiden Verfahren notwendig sein. Im separativen Schritt 

wird das PFAS-haltige Volumen reduziert und das übrige Abwasser kann in den Prozess 

zurückgeführt oder sicher in die Kanalisation eingeleitet werden. Im nachfolgenden de-

struktiven Schritt werden die PFAS dann zerstört. 

Im Rahmen des Projektes wurde an einem realen Industriestandort auch untersucht, in 

wie weit sich diese Verfahren einbinden und umsetzen lassen. Dabei hat sich gezeigt, 

dass es keine pauschale Standardlösung gibt. Es muss immer im Einzelfall geprüft wer-

den, welches Verfahren für die jeweiligen Standortbedingungen, wie z. B. Stoffspektrum, 

Abwassermatrix, Platzverhältnisse, geeignet ist. 

 

Ein weiteres Ergebnis des Projektes ist ein „Leitfaden PFAS-haltige Abwässer“ [26], in 

dem die derzeit bekannten Methoden zur Vorbehandlung PFAS-haltiger Abwässer zusam-

mengefasst sind und auch Anbieter genannt werden. 

 

5 Fazit / Zusammenfassung / Ausblick 

Allgemeines 

• PFAS-Belastungen sind nicht nur eine bayernweite, sondern eine deutschland-, 

EU- und sogar weltweite Herausforderung, wenngleich mit unterschiedlichen Betrof-

fenheiten und Schwerpunkten; sie betreffen nicht nur Industrienationen, sondern u. 

a. aufgrund der ubiquitären Verbreitung letztendlich nahezu alle Staaten. 

• Die funktionsbedingt gewünschte chemische Stabilität der PFAS führt zu einem per-

sistenten Verbleib in der Umwelt; auch andere fluorhaltige Ersatzstoffe mit ähnli-

chen Eigenschaften werden absehbar vergleichbares Umweltverhalten zeigen. 
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• PFAS-Belastungen sind eine typische Erscheinung des „Anthropozäns“. Die Vor-

züge von PFAS wurden von allen zu schätzen gewusst und lange wurden entspre-

chende Produkte verwendet (und auch weiterhin verwendet). 

• PFAS sind relativ „neue“ Umweltschadstoffe; d. h. hier liegt − im Vergleich zu „her-

kömmlichen“ Schadstoffen wie MKW, LHKW, PAK – weniger Erfahrung sowohl mit 

dem Verhalten und den Auswirkungen der Stoffe an sich als auch mit der Verhinde-

rung der Ausbreitung bzw. Sanierung vor. Weltweit wird an dieser Thematik ge-

forscht.  

• Grundsätzlich zählen PFAS-Fälle u. a. aufgrund der Stoffeigenschaften, des Aus-

breitungsverhaltens, der Verbreitung und der räumlichen Ausdehnung zu den kom-

plexesten Altlasten bzw. schädlichen Bodenveränderungen; dies bedingt zwangs-

läufig eine entsprechend lange Bearbeitungszeit. 

• Die Sanierung von PFAS-Schäden läuft derzeit i. W. über Sicherung (z. B. Abstrom-

sicherung, Abdeckung) oder/und Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen (z. B. 

Trinkwasserreinigung). Dekontaminationsmaßnahmen, wie z. B. Auskofferung hän-

gen von den bundesweit begrenzten Deponiekapazitäten ab. Alternative Sanie-

rungsmethoden sind meist noch nicht praxistauglich. 

• Die Nachsorge, d. h. die Beseitigung entstandener Schäden kommt mit den derzei-

tigen technischen Möglichkeiten an ihre Grenzen; ein Schwerpunkt muss daher in 

der Vorsorge – also der Minimierung/Vermeidung von Einträgen („Zero Emission“, 

„Zero Pollution“) – liegen. 

• Bei einer Überschreitung der HBM-II-Werte tritt nicht automatisch eine gesundheitli-

che Beeinträchtigung auf. Aufgrund der langen Halbwertszeiten von PFOS und 

PFOA kommt es jedoch in der Folge nur zu einer langsamen Ausscheidung aus 

dem Körper, die auch nicht durch individuelle Verhaltensmaßnahmen beschleunigt 

werden kann. Entscheidend ist hingegen, die spezifischen Expositionsquellen zu 

identifizieren und zu beseitigen, um eine weitere Aufnahme der Substanzen zu un-

terbinden. 

PFAS-Bearbeitung in Bayern 

• Bayern hat früh auf Einträge von PFAS in die Umwelt reagiert und verschiedene 

Bündelungs- und Koordinierungsstellen eingerichtet, um insbesondere die unver-

zichtbare Vernetzung der verschiedenen betroffenen Fachbereiche sicherzustellen. 

• Meldeketten sind etabliert und haben sich bewährt. 
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• Es wurde eine PFAS-Fallliste etabliert, in der verschiedene Fallkategorien in einer 

Liste gemeinsam dargestellt werden; diese wird kontinuierlich fortgeschrieben. 

• Aktuell laufen eine Vielzahl von Monitoringmaßnahmen in verschiedenen Medien 

(z. B. Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Lebensmittel, Trinkwasser, Humanbi-

omonitoring). 

• Im Bereich der Nachsorge zeigt die Fallliste, dass sich alle bekannten bayerischen 

Fälle von Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen und entsprechenden Ver-

dachtsflächen in einer Phase der bodenschutzrechtlichen Bearbeitung (Erfassung 

bis Sanierung) befinden und dass z. T. – sofern erforderlich – bereits Schutz- und 

Beschränkungsmaßnahmen erfolgen. In einigen Fällen konnte die Bearbeitung 

auch abgeschlossen werden.  

• Bayern forscht in mehreren Projekten sowohl selbst als auch in Zusammenarbeit 

mit dem Bund an verschiedenen offenen Fragen des Umgangs mit PFAS.  

• Bayern unterstützt den Bund und die EU hinsichtlich Beschränkungs- und Verbots-

vorgaben für PFAS. 

• Seit 2018 sind zentrale PFAS-Infolines am LfU und LGL eingerichtet, an die sich 

Bürgerinnen und Bürger mit Fragen und Problemen zu PFAS telefonisch oder per 

E-Mail wenden können: 

o LfU (Tel. 0821 9071 - 5102, E-Mail pfc-umwelt@lfu.bayern.de):  

Themenbereiche Wasser, Boden, Luft, Abfall, Natur [27] 

o LGL (Tel. 09131 6808 - 2497, E-Mail pfc@lgl.bayern.de): Themenbereiche 

Gesundheit, Trinkwasser, Lebensmittel, umweltmedizinische Beratung [28].  

Ausblick 

• Die Entfernung sowohl der ubiquitären Verbreitung von PFAS als auch der punktu-

ellen Einträge in Boden, Grund- und Oberflächenwasser ist eine Langzeitaufgabe. 

Auch bei einer sofortigen Sanierung der Quelle wird der Rückgang der Grund- und 

Oberflächenwasserkonzentrationen langsam und deutlich zeitversetzt erfolgen. 

• Die Forschungsaktivitäten in allen Bereichen der PFAS-Thematik müssen fortge-

setzt und intensiviert werden. 

• Der interdisziplinäre Austausch von der kleinsten Verwaltungseinheit bis weltweit 

muss beibehalten und weiter intensiviert werden. 

• Es muss weiterhin alles getan werden, um die Ausbreitung von bereits eingetrete-

nen PFAS-Schäden soweit wie möglich zu stoppen oder zu minimieren. 

mailto:pfc-umwelt@lfu.bayern.de
mailto:pfc@lgl.bayern.de
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• Ein Schwerpunkt muss zukünftig aber insbesondere auf Aspekte der Vorsorge bzgl. 

der Emissionen von PFAS in die Umwelt gelegt werden; dazu zählen sowohl Ent-

wicklung, Einführung und Regelungen zu technischen Verfahren zur Emissionsmin-

derung als auch gesetzliche Beschränkungen/Verbote der gesamten PFAS-

Gruppe.  

• Vor diesem Hintergrund muss insbesondere auch die Entwicklung neuer und die 

Weiterentwicklung vorhandener PFAS-freier Ersatzstoffe intensiv gefördert und vor-

angetrieben werden. 
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